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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Das Vorhaben zur Planung einer Straßenbahn „Berthold-Beitz-Boulevard / Bahnhofstangente" ist 

Bestandteil des am 27.09.2017 im Rat der Stadt Essen beschlossenen Nahverkehrsplans. Mit einer 

Ergänzung des Straßenbahnnetzes im Innenstadtbereich stellt das Projekt die Weiterentwicklung 

des städtischen ÖPNV mit einer nachhaltig wirksamen Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 

ÖPNV-Systems sicher. 

Durch die Integration des geplanten Stadtquartiers Essen 51 im Nord-Westen sowie des 

vorhandenen Straßenbahnabschnittes zwischen der Altendorfer Straße und der Frohnhauser 

Straße wurde die gesamte Trasse zur so genannten „Citybahn Essen“ erweitert. Hinzu kommt die 

Verlängerung der neuen Straßenbahntrasse über die Hollestraße hinaus bis zur neuen 

Straßenbahnhaltstelle Betriebshof Stadtmitte an der Goldschmidtstraße im Osten. 

Der gesamte Streckenabschnitt der neuen Citybahn gliedert sich in drei Planungsabschnitte: Essen 

51, Berthold-Beitz-Boulevard und Bahnhofstangente (Darstellung Ruhrbahn). 

Abbildung 1: Übersicht der Planungsabschnitte der Citybahn Essen 

Die LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT MBH wurde mit der Erarbeitung des vorliegenden UVP-

Berichtes mit integriertem Landschaftspflegerischem Begleitplan und Artenschutzprüfung 

beauftragt. Der UVP-Bericht nach § 16 UVPG beurteilt die voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

für die Maßnahmen des dritten Abschnittes „Bahnhofstangente“ von der Haltestelle 

Schwanenkampbrücke / Hans-Böckler-Straße bis zur Endhaltestelle Betriebshof Stadtmitte an der 

Goldschmidtstraße. 

Essen 51

Berthold-Beitz-Boulevard 

Bahnhofstangent
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1.2 Darstellung des Untersuchungsrahmens 

1.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Der Untersuchungsraum ist gemäß Planungsleitfaden UVP (LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW 

2015) so zu wählen, dass die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens erfasst werden. 

Die Größe des Untersuchungsraumes richtet sich nach den voraussichtlichen Wirkungen des 

Vorhabens auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich an der südlichen Grenze des Stadtkernes der Stadt Essen 

in Nordrhein-Westfalen. Es verläuft im Umkreis der Hachestraße, Hollestraße, Herkulesstraße und 

Goldschmidtstraße. Richtung Süden wird das Untersuchungsgebiet durch die Eisenbahnstrecke 

begrenzt. Westlich führt es geringfügig für die Hans-Böckler-Straße (B224) hinaus und verläuft 

entlang der genannten Straßen in Richtung Osten und Norden bis zum Betriebshof der Ruhrbahn. 

Der nördliche und westliche Rand des Untersuchungsgebietes umfasst die erste Häuserreihe der 

dortigen Bebauung.  

Das Untersuchungsgebiet weist eine Flächengröße von rd. 28,7 ha auf. Die Länge des 

Untersuchungsgebietes entlang der geplanten Straßenbahntrasse beträgt ca. 1,9 km. Die Breite 

variiert zwischen ca. 60 m an der schmalsten und ca. 170 m an der breitesten Stelle. 

Der als Bahnhofstangente bezeichnete Streckenabschnitt befindet sich am südlichen Rand des 

Stadtzentrums von Essen in einer innerstädtisch geprägten Umgebung. Die Lage und Abgrenzung 

des Untersuchungsgebietes können der nachfolgenden Abbildung 2 entnommen werden (IMA

GDI.NRW 2021). 

Abbildung 2: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (unmaßstäblich) 
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1.2.2 Untersuchungsinhalte 

Die Gliederung des vorliegenden UVP-Berichtes erfolgt in Anlehnung an das Merkblatt zur 

Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung (M UVS; BMVBW 2001) sowie an den 

Planungsleitfaden UVP (LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW 2015). Die Beurteilung der Eingriffe in 

Natur und Landschaft im Rahmen der Eingriffsregelung erfolgt in Anlehnung an den 

Planungsleitfaden Eingriffsregelung (LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW 2012) sowie den Umwelt-

Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes (2014). Weiterhin werden artenschutzrechtliche 

Fragestellungen im Rahmen einer Artenschutzprüfung Stufe I gemäß Planungsleitfaden 

Artenschutz erarbeitet (LANDESBETRIEB STRAßENBAU NRW (2011). Die genannten Leitfäden haben 

sich bei der Beurteilung von Infrastrukturvorhaben bewährt und bieten eine adäquate Grundstruktur 

zum Aufbau der Berichtsunterlagen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren.  

UVP-Bericht, Landschaftspflegerischer Begleitplan und Artenschutzprüfung werden nach 

Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden mit dem vorliegenden Bericht als 

integriertes Planwerk verfasst. 

Im Rahmen eines Abstimmungstermins am 11.11.2020 mit der Bezirksregierung Düsseldorf – 

Dezernat 51 Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei sowie der Stadt Essen – Untere 

Naturschutzbehörde wurde die Art der Berichterstellung und der Untersuchungsrahmen festgelegt.  

1.3 Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen 

Die neue Straßenbahnstrecke gehört zum Niederflurnetz der Ruhrbahn. Es gelangen hier 

Fahrzeuge der Typen M8D-NF2 und NF4 zum Einsatz (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 

2021). Das Fahrzeug des Typs M8D-NF2 ist 2,30 m breit und 29,90 m lang, das Fahrzeug des 

Typs NF4 ist 2,30 m breit und 28,00 m lang. Beide Fahrzeuge verfügen über eine Einstiegshöhe 

von 30 cm. Die Fahrzeuge sind Zweirichtungsfahrzeuge und verkehren im Regelfall in 

Einfachtraktion. Der Niederfluranteil beträgt 70%. Abbildung 3 zeigt eine Niederflurstraßenbahn 

des geplanten Typs (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021).  
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Abbildung 3: Beispiel einer Niederflurstraßenbahn vom Typ M8D-NF2 

1.3.1 Darstellung der Planungsvarianten 

Die Integration einer neuen Straßenbahntrasse in ein intaktes Straßennetz erfordert eine 

Neuverteilung der Verkehrsflächen für alle Verkehrsteilnehmer. Die Vorgehensweise für die 

Entwicklung der unterschiedlichen Varianten für die freie Strecke als auch für die Haltestellen 

erfolgt ablauforientiert und wird im Erläuterungsbericht (siehe Unterlage 1 zum 

Planfeststellungsverfahren) detailliert beschrieben (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021). 

Das Ergebnis der Variantenuntersuchung ist die Darstellung einer Vorzugsvariante mit einer 

technisch umsetzungsfähigen Lösung, die zum einen, einen reibungslosen Straßenbahnverkehr 

ermöglicht und zum anderen die Belange der übrigen Verkehrsteilnehmer und überdies eine 

Integration in das vorhandene Stadtbild berücksichtigt. 

Im Rahmen des Nahverkehrsplanes wurde der konkrete Linienverlauf der Straßenbahntrasse 

festgelegt. Somit beschränkt sich die Variantenuntersuchung in Form von 

Querschnittsentwicklungen auf die festgelegten Straßenzüge Hachestraße / Hollestraße / 

Herkulesstraße / Goldschmidtstraße. In einem ersten Schritt wurden die möglichen Varianten zur 

Anordnung der Gleisanlagen im öffentlichen Straßenraum geprüft. Es wurde zwischen den drei 

Grundvarianten: 

 besonderer Bahnkörper in Mittellage 

 besonderer Bahnkörper in Seitenlage 

 straßenbündiger Bahnkörper 

unterschieden (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021). 

Dabei wird die Anordnung eines besonderen Bahnkörpers priorisiert. Mit dem besonderen 

Bahnkörper wird die Straßenbahn vom MIV baulich durch einen Bord getrennt, um gegenseitige 
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Störungen und Gefährdungen auf der freien Strecke zu vermeiden. Kreuzungsvorgänge zwischen 

beiden Verkehrsmitteln konzentrieren sich auf Kontenpunkte, die in der Regel signalgeregelt 

ausgebildet werden. Der besondere Bahnkörper in Mittelage stellt die Regellösung dar. 

Abbildung 4: Besonderer Bahnkörper in Mittellage mit Parkstreifen 

Die Variantenbetrachtung wurde in die nachfolgend aufgeführten Streckenabschnitte mit 

Haltestellen und Knotenpunkten unterteilt vorgenommen: 

 Abschnitt Planungsbeginn Unterführung Hans-Böckler-Straße bis Hindenburgstraße mit der 

Haltestelle Hindenburgstraße

 Abschnitt Hindenburgstraße bis Am Hauptbahnhof

 Abschnitt Am Hauptbahnhof bis Brücke über die Bernestraße mit der Haltestelle 

Hauptbahnhof und den Knotenpunkten Hollestraße und Hachestraße 

 Abschnitt Brückenbauwerk Hollestraße / Bernestraße bis Steeler Straße mit der Haltestelle 

Hollestraße 

 Abschnitt Steeler Straße bis Betriebshof Stadtmitte mit der Haltestelle Betriebshof 

Stadtmitte

Im Bereich der Haltestellen wurde die Anordnung der Bahnsteige, als Seitenbahnsteig oder als 

Mittelbahnsteig, diskutiert (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021). 

Die Straßenbahntrasse liegt im Rahmen der Variantenbetrachtung immer im Zuge der genannten 

Straßen Hachestraße / Hollestraße / Herkulesstraße / Goldschmidtstraße. Die Beanspruchung 

umweltfachlich relevanter Flächen wie Straßenbegleitgrün und Straßenbäume bleibt für etwaige 

Ausbauvarianten innerhalb der Straßenzüge gleich. Aus diesem Grund entfallen umweltfachliche 

Variantenbetrachtungen. Im Planungsprozess wurde eine technische Vorzugsvariante ermittelt, die 

im Rahmen des vorliegenden UVP-Berichtes auf die umweltfachlichen Auswirkungen untersucht 

wird. 
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1.3.2 Darstellung der Vorzugsvariante  

Die Gleistrasse beginnt mit einem separaten Trogbauwerk für die Straßenbahn in Mittellage des 

Berthold-Beitz-Boulevards, unterquert die Hans-Böckler-Straße und verläuft dann wieder im 

Trogbauwerk bis zur neuen Haltestelle Schwanenkampbrücke. Die neuen Haltestelle 

Schwanenkampbrücke verfügt über zwei 40 m lange und 3,60 m breite Seitenbahnsteige 

(LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021).

Von dort verläuft die Trasse weiter in Mittellage auf einem besonderen Bahnkörper entlang der 

Hachestraße bis zur Haltestelle Hindenburgstraße. Die Haltestelle Hindenburgstraße hat einen 

40 m langen und im Mittel 5,0 m breiten Bahnsteig und befindet sich westlich des Knotenpunktes 

Hachestraße / Hindenburgstraße. 

Ab der Haltestelle Hindenburgstraße verläuft die Straßenbahntrasse straßenbündig über die 

Hachestraße bis zur Haltstelle Hauptbahnhof, die sich östlich der Einmündung Hachestraße / Am 

Hauptbahnhof unmittelbar vor dem Bahnhofsvorplatz und der Fußgängerzone am Willy-Brandt-

Platz befindet. Die Halltestelle Hauptbahnhof wird mit einem 75 m langen und einem im Mittel 6,0 m 

breiten Mittelbahnsteig realisiert. 

Ab der Haltestelle Hauptbahnhof verläuft die Trasse zunächst straßenbündig und quert folgend das 

vorhandene Brückenbauwerk Nr. 1.011 Brücke Hollestraße / Gildehofstraße an der konstruktiv 

vorgegebenen Stelle. Etwa 75 m vor dem Brückenbauwerk Nr. 1.078 Hollestraße / Bernestraße 

beginnt dann wieder der besondere Bahnkörper in Mittellage und führt bis zur Haltestelle 

Hollestraße. 

Die Haltestelle Hollestraße besteht aus vier Seitenbahnsteigen mit jeweils einer Nutzlänge von 

60 m mit Steig 1 in der Varnhorststraße, Steig 2 in der Steeler Straße, Steig 3 in der Herkulesstraße 

und Steig 4 in der Hollestraße. Hinzu kommt der Steig 6 (Bussteig), der zusammen mit dem Steig 

4 den Kombibahnsteig Bus / Straßenbahn in der Hollestraße bildet sowie der Steig 9 mit einem 

40 m langen Seitenbahnsteig in der Herkulesstraße, der nur als Ersatzhaltestelle im Bedarfsfall 

benötigt wird. Die Steige 5, 7 und 8 sind jeweils Bussteige im Seitenraum. 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Knotenpunktes wird neben der neuen Herstellung 

der Gleisverbindungen von der Hollestraße in die Steeler Straße auch die bestehende 

Gleisverbindung von der Varnhorststraße in die Herkulesstraße wiederhergestellt. Zudem werden 

die vorhandenen Gleise von der Varnhorststraße in die Steeler Straße begradigt und somit für eine 

bessere Linienführung im gesamten Knotenpunktbereich optimiert. 

Ab der Haltestelle Hollestraße verläuft die Straßenbahn dann wieder entlang der Herkulesstraße 

auf einem besonderen Bahnkörper in Mittellage bis zur Haltestelle Betriebshof Stadtmitte in der 

Goldschmidtstraße. Die Haltestelle Betriebshof Stadtmitte verfügt über einen 40 m langen und 

4,30 m breiten Mittelbahnsteig. Etwa 80 m nördlich der Haltstelle Betriebshof Stadtmitte endet der 

Planungsbereich mit Anschluss an den vorhandenen straßenbündigen Bahnkörper in Straßenmitte 

(LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021). 
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Für den beschriebenen Bahnkörper ergibt sich die in Tabelle 1 dargestellte Flächenbilanz: 

Tabelle 1: Flächenbilanz Vorzugsvariante 

Bestandteile des Bahnkörpers Flächengröße (ca.-Angabe) 

Rasengleis (Grünfläche unversiegelt) 5.680 m² 

Grünflächen im Seitenbereich (unversiegelt) 480 m² 

Fahrbahn, Inseln, Gleisbereich in Asphaltbauweise (versiegelt) 12.030 m² 

Haltestellen, Gehwege, Rampen als Pflasterflächen (teilversiegelt) 3.125 m² 

Summe 21.315 m² 

Die Vorzugsvariante ist im Weiteren Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung. 
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1.3.3 Beschreibung der umwelterheblichen Wirkfaktoren der Vorzugsvariante 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen auf die jeweils betroffenen Schutzgüter erfolgt unter 

Berücksichtigung ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit.  

Die Umweltauswirkungen lassen sich entsprechend ihrer u.a. zeitlichen Wirksamkeit in bau-, 

anlage- und betriebsbedingte Wirkungen unterscheiden. 

Baubedingte Wirkungen treten nur während der Bauphase auf und sind zeitlich auf diese 

beschränkt. Der Bau erfolgt gemäß Bauphasenkonzept (ARGE LINDSCHULTE 2020) in drei 

Bauabschnitten im Zeitraum von Juli 2023 bis Juni 2025. Die baubedingten Wirkungen werden in 

der folgenden Tabelle erläutert.  

Tabelle 2: Baubedingte Wirkfaktoren  

Wirkungen  Schutzgüter  

Bodenumlagerung und –
verdichtung durch 
Baustelleneinrichtung, 
Lagerplätze 

Boden Veränderung der Bodenstruktur/ des Bodengefüges 
durch Bodenverdichtung, mögliche Schadstoffeinträge 
durch Baumaschinen 

Fläche -- 

Wasser Risiko von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser  

Klima und Luft - 

Tiere und Pflanzen Möglicher temporärer Verlust von Lebensräumen 

Landschaft/Erholung -- 

Mensch -- 

Baubetrieb 
(Baustellenverkehr, 
Erdarbeiten) 

Boden Mögliche Schadstoffeinträge durch Baumaschinen 

Fläche -- 

Wasser Risiko von Schadstoffeinträgen in das Grundwasser  

Klima und Luft Staub- und Abgasemissionen 

Tiere und Pflanzen Beeinträchtigung von Lebensräumen durch Lärm-, Staub- 
und Abgasemissionen 

Landschaft /Erholung Beeinträchtigung von Erholungsräumen durch Lärm-, 
Staub- und Abgasbelastungen 

Mensch Nutzungseinschränkungen, Beeinträchtigung der 
Wohnfunktion durch Lärm-, Staub- und Abgasemissionen 

Im Hinblick auf Baustelleneinrichtungsflächen und Materiallager liegt eine konzeptionelle Planung 

im Rahmen des Bauphasenkonzeptes vor (ARGE LINDSCHULTE 2020). Diese berücksichtigt den DB-

Parkplatz an der Hachestraße und den Parkplatz an der Steeler Straße.  

Anlagebedingte Wirkungen ergeben sich aus der Art des Vorhabens selbst und ihrer dauerhaften 

Wirkung. Sie werden in der folgenden Tabelle erläutert. 
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Tabelle 3: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkungen Schutzgüter 

Flächeninanspruch-
nahme durch den 
Bahnkörper und seiner 
Nebenanlagen,  
zusätzliche Voll- und 
Teilversiegelung  

Boden Verlust der natürlichen Bodenfunktionen 

Fläche Flächenverbrauch 

Wasser Veränderung des Wasserhaushaltes, Reduzierung der 
Grundwasserneubildung 

Klima und Luft Veränderung kleinklimatischer Verhältnisse, erhöhte 
Abstrahlungsverhältnisse 

Tiere und Pflanzen Verlust oder Veränderung von Lebensräumen, 
Zerschneidungseffekte, Barriere- und Trennwirkungen 

Landschaft/ Erholung Beeinträchtigung des Stadtbildes durch Beseitigung von 
Gehölzen 

Mensch Zerschneidung von Wegeverbindungen 

Straßenbahn als 
technisches Element 

Boden -- 

Fläche -- 

Wasser -- 

Klima und Luft -- 

Tiere und Pflanzen -- 

Landschaft/ Erholung  Veränderung des Stadtbildes 

Mensch Trennwirkung; Nutzungserweiterung des ÖPNV 

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der Nutzung des Vorhabens und ihrer dauerhaften 

Wirkung. Nach Mitteilung des Vorhabenträgers entstehen durch die geplante Straßenbahn keine 

zusätzlichen Schadstoffemissionen. Weitere betriebsbedingte Wirkungen werden in der folgenden 

Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 4: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkungen Schutzgüter 

Straßenbahnverkehr Boden -- 

Fläche -- 

Wasser -- 

Klima und Luft -- 

Tiere und Pflanzen Verdrängung störungsempfindlicher Arten infolge der 
Lärmbelastung und Erschütterungen, Unfall-/ 
Kollisionsgefahr, Störung durch visuelle Reize 

Landschaft/Erholung Beeinträchtigung von Erholungsfunktionen durch 
Lärmbelastungen 

Mensch Lärmemissionen; Körperschall- und 
Erschütterungsemissionen 
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2 Kurzbeschreibung des Untersuchungsraumes 

2.1 Naturräumliche Gliederung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Süden der Großregion Westfälische Bucht. Innerhalb 

dessen lässt sich das Untersuchungsgebiet der naturräumlichen Haupteinheit Westhellweg zu 

ordnen. Dieser ist durch Lössboden gekennzeichnet und nach der mittelalterlichen Wegverbindung 

zwischen Rhein und Elbe benannt (LANUV 2008). 

2.2 Heutige Nutzung 

Die aktuelle Nutzung ist geprägt durch den Individualverkehr des breiten Straßenzuges mit 

unterschiedlichen angrenzenden Nutzungen. Von der Hans-Böckler-Straße im Westen bis zur 

Steeler Straße herrschen gewerbliche Nutzungen mit Geschäftsgebäuden, Büro- und 

Hotelnutzung sowie insbesondere der Hauptbahnhof mit seinen Gleisanlagen vor. Von der Steeler 

Straße bis zum Betriebshof Stadtmitte wird die dortige Herkules- und Goldschmidtstraße 

überwiegend von mehrstöckiger Wohnbebauung begleitet.  

Der Planungsraum besitzt den typischen Charakter eines belebten Innenstadtbereiches, welcher 

vollständig anthropogen überprägt ist. 

2.3 Planerische Ziele der Raum- und Landesplanung 

Regionalplan 

Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Regionalplans Ruhr. Für den 

Untersuchungsraum wird Siedlungsraum dargestellt. Im weiteren Umfeld grenzen 

Bahnbetriebsflächen und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung an das 

Untersuchungsgebiet. Durch den Vorhabenbereich führt das interkommunale Netz von U-Bahn 

und S-Bahn (REGIONALVERBAND RUHR 2018).  

Regionaler Flächennutzungsplan 

Der Regionale Flächennutzungsplan (STADT ESSEN 2010) weist für das Untersuchungsgebiet 

entlang der Hache- und der Hollestraße gemischte Bauflächen sowie Flächen für Bahnanlagen 

aus. Über den Knotenpunkt Steeler Straße schließen sich östlich des Straßenzuges gewerbliche 

Bauflächen (ASB und GIB) an, westlich der Straße befinden sich Wohnbauflächen. 

2.4 Umweltqualitätsziele aus gesetzlichen, planerischen und sonstigen 

Vorhaben 

Bebauungspläne 

Für das Untersuchungsgebiet existieren diverse Bebauungspläne (STADT ESSEN 2020). Diese 

teilen sich in Kerngebiete und Mischgebiete auf.  

Zu den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Bebauungsplänen, die Kerngebiete ausweisen, 

zählen: 
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 Nr. 13/08 „Steeler Straße/ Hollestraße (ehem. VHS)“  2009 

 Nr. 12/98 „Hollestr., Steeler Str.“ 2002 

 Nr. 42/72 „Innenstadt, Bereich: Teichstr., Hollestr., Varnhorststr., (Holle - Center), XXII. 

Änderung“ 1974 

 Nr. 04/85 „Innenstadt, südl. Teil“ 1985 

 Nr. 02/06 „Hachestr. / Selmastr.“ 2006 

 Nr. 05/03 „Hindenbrugstr. / Hachestr.“ 2004 

 Nr. 16/08 „Hachestr. / Hans-Böckler-Str.“ 2009 

Zu den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Bebauungsplänen, die Mischgebiete ausweisen, 

zählen: 

 Nr. 162 „Altstadt – Ost, Steeler Str. Ecke Söllingstr. Taubenstr. Ⅱ. Änderung zu Nr. 117“ 

1959 

 Nr. 208 „Altstadt - Ost, III. Änderung zu Nr. 117 u. Innenstadt, V. Änderung zu Nr. 118 

(Hollestr., Glashüttenstr.)“ 1961 

 Nr. 185 „Burgfeld“ 1961 

Zu den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Bebauungsplänen, die Straßenverkehrsflächen 

ausweisen, zählen: 

 Nr. 04/11 „Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt“ 2014 

Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan der Stadt Essen (1992) ist für das Untersuchungsgebiet nichts vorgesehen.  

Schutzwürdige Biotope / Biotopverbundflächen 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine schutzwürdigen Biotope (LANUV 2020). Im Abstand 

von ca. 1,8 km östlich befindet sich der Parkfriedhof in Essen mit der Kennzeichnung BK-4508-

0070. Das Gebiet umfasst einen alten Laubholzbestand auf einem alten Friedhof. Zudem verläuft 

ein weitgehend naturnaher Bach in Mitten des Gebietes. Der Bach wird aus Restbeständen von 

Auwäldern und Parkanlagen gesäumt. 

Der Parkfriedhof hat für die Essener Innenstadt eine wertvolle Funktion als Vernetzungsbiotop.  

Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Untersuchungsgebiet selbst befinden sich keine geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. 

§ 42 LNatSchG. Im weiteren Umfeld befindet sich in ca. 2,5 km Entfernung Richtung Osten im 

Bereich des Parkfriedhofs mit dem dort vorkommenden Lebensraumtyp ist NFK0 – Quellbereich 

zwei gesetzlich geschützte Biotope (IMA GDI.NRW 2020). Die beiden Biotope werden unter den 

Nummern BT-4508-2026-2001 und BT-4508-2025-2001 (IMA GDI.NRW 2020).  
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Landschaftsschutzgebiete 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Landschaftsschutzgebiete. Auch im weiteren Umfeld 

sind keine Landschaftsschutzgebiete vorhanden (IMA GDI.NRW 2020).  

Naturschutzgebiete 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Naturschutzgebiete. Auch im weiteren Umfeld sind 

keine Naturschutzgebiete vorhanden (IMA GDI.NRW 2020).  

Natura 2000 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. Auch im weiteren Umfeld sind 

keine Natura 2000 Gebiete vorhanden (IMA GDI.NRW 2020). 

Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 

Nach Angaben des Luftreinhalteplanes Ruhrgebiet 2011 Teilplan West, Planergänzung Stadt 

Essen 2020 liegen die Jahresmittelwerte von Stickstoffdioxid oberhalb der von der EU festgelegten 

Grenzwerte. Dies begründet die Fortschreibung des Luftreinhalteplanes mit der Darstellung 

unterschiedlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität. Das geplante Vorhaben stellt 

gemäß dem Luftreinhalteplan eine Maßnahme (E.32) zur Förderung des ÖPNV und damit 

gleichzeitig zur Reduzierung des Individualverkehrs dar und trägt zur Vermeidung weiterer 

Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen im Stadtgebiet bei. 
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3 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer 

Bestandteile 

3.1 Schutzgut Mensch 

Die Beschreibung des Schutzgutes Mensch konzentriert sich im Wesentlichen auf die Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion des Untersuchungsgebietes. In der Beurteilung des Schutzgutes Mensch 

stehen vor allem das Leben, die Gesundheit und das Wohlbefinden im Vordergrund. 

Bedeutung/Eignung und Empfindlichkeit 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes ist Wohnbebauung vorhanden. Diese überwiegt in Form von 

Blockbebauung entlang der Herkules- und Goldschmidtstraße. Einzelne Wohngebäude befinden 

sich zudem verstreut entlang der Hache- und Hollestraße. Auch der Bedarf des täglichen Lebens 

kann im Wohnumfeld gedeckt werden. So finden sich diverse Gewerbebetriebe und 

Einkaufsmöglichkeiten entlang der Trasse sowie in den Seitenstraßen. Grünflächen in Form von 

Parkanlagen o.ä. existieren im Wohnumfeld nicht. 

Entlang der Hache- und Hollestraße überwiegen Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Hotels und 

der Essener Hauptbahnhof. 

Vorbelastung 

Das Untersuchungsgebiet verläuft entlang der Verkehrsstraßen Hachestraße, Am Hauptbahnhof, 

Hollestraße, Herkulesstraße und Goldschmidtstraße. Im Westen verläuft die starkbefahrene B224. 

Die Vorbelastungen resultieren aus dem Verkehrsaufkommen auf den genannten Straßen. 

Weiterhin grenzen im Süden Bahnschienen sowie der Essener Hauptbahnhof an das 

Untersuchungsgebiet, wovon ebenfalls Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie Erschütterungen 

ausgehen.  

Zusammenfassende Bewertung 

Eine hohe Empfindlichkeit gegenüber straßenbedingten Auswirkungen wie Schall- und 

Schadstoffimmissionen besitzt die vorhandene Blockbebauung entlang der Herkules- und 

Goldschmidtstraße. Den vorhandenen Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden wird eine mittlere 

Empfindlichkeit gegenüber Schall- und Schadstoffimmissionen beigemessen.  

Die straßenbegleitenden Grünflächen besitzen aufgrund ihrer fehlenden Eignung für die 

Erholungsnutzung/Wohnumfeldnutzung allenfalls eine mittlere bis geringe Empfindlichkeit 

gegenüber straßenbedingten Auswirkungen. 

3.2 Schutzgut Pflanzen 

Zur Erfassung der Biotop- und Lebensraumfunktionen im Untersuchungsgebiet wurde am 

04.02.2020 eine flächendeckende Biotoptypenkartierung durchgeführt. Die erfassten Biotoptypen 
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wurden gemäß dem Kartierschlüssel für Biotoptypen des LANUV (2020) kategorisiert. Die 

Ergebnisse der Biotopkartierung sind in Karte 1, Realnutzung und Biotoptypen, dargestellt. 

Zusätzlich erfolgte im Oktober 2020 eine Aufnahme der Straßenbäume mit Artbestimmung und 

Vermessung des Stammumfanges. Die Liste der Straßenbäume findet sich in tabellarischer Form 

in Anhang 2 (Baumkataster). Eine Zuordnung der nummerierten Bäume zu ihrem Standort erfolgt 

ebenfalls in der Karte 1, Biotoptypenkartierung.  

Das Untersuchungsgebiet stellt sich insgesamt als vollständig anthropogen überprägter 

Innenstadtbereich dar. Bei den erfassten Biotoptypen handelt es sich dementsprechend 

vornehmlich um Biotope der Siedlungsflächen sowie um straßenbegleitende Gehölze mittlerer bis 

nachrangiger Bedeutung hinsichtlich ihrer Natürlichkeit, Gefährdung / Seltenheit, Ersetzbarkeit / 

Wiederherstellbarkeit sowie Vollkommenheit. Eine Übersicht kann Tabelle 6 entnommen werden.  

Bestandsbeschreibung der Biotopstrukturen 

Baumgruppen, Baumreihen 

Innerhalb des Untersuchungsraumes, entlang der Verkehrsstraßen, befinden sich mehrere 

Einzelbäume (BF3) und Baumgruppen (BF0; siehe Karte 1). Eine Liste der Baumarten befindet 

sich in Anhang 2. Überwiegend ist die Winterlinde (Tilia cordata) vertreten. Der Stammumfang liegt 

zwischen 20 und 150 cm, aber auch wenige Jungbäume entlang des Bahnhofs sind vorhanden. 

Mehrere Platanen (Platanus x hispanica) mit Stammumfängen von 280 – 350 cm finden sich 

entlang der geplanten Trasse. Als weitere Baumarten konnten Eschen (Fraxinus excelsior) sowie 

vereinzelt Spitz- und Bergahorn (Acer platanoides; A. pseudoplatanus) oder der Essigbaum 

(Ailanthus altissima) kartiert werden. Eine starke Rosskastanie (Aesculus spec.) mit einem 

Stammumfang von 221 cm steht am westlichen Rand des Untersuchungsgebietes.  

Gemäß § 1a der Baumschutzsatzung der Stadt Essen (2001) gelten Stadtbäume als geschützte 

Bäume wenn der Stammumfang mehr als 80 cm beträgt (gemessen in 1 m Höhe). Der 

überwiegende Teil der entlang der Trasse kartierten Bäume fällt damit unter § 1a der 

Baumschutzsatzung und ist als geschützt zu bewerten.  

Kleingehölze 

In Teilen des Untersuchungsgebietes kommen kleinräumige Verkehrsgehölze und Schnitthecken 

vor. Die Verkehrsgehölze sind überwiegend durch Birken (Betula pendula), Haselnuss (Corylus 

avellana), Erlen (Alnus) und Pappeln (Populus) mit einer schwach ausgeprägten Krautschicht 

dominiert und kommen zumeist entlang der Fuß- und Radwege vor. Die Schnitthecken befinden 

sich überwiegend entlang oder inmitten der Verkehrsstraßen. Zu den vorhandenen Gehölzen 

zählen u.a. Feuerdorn (Pyracantha coccinea), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus `Otto Luyken´), 

Spieren (Spirea) und Schneebeere (Symphoricarpos albus). 
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Abbildung 5: Einzelbäume und Kleingehölze im Straßenraum 

Raine, Straßenränder, Brache 

Im Verlauf der Hollestraße befindet sich in der Mittelachse eine Verkehrsrasenfläche (HC4). Eine 

ausgedehnte Brachefläche (HW0) liegt südlich der Hachestraße im Westen des 

Untersuchungsgebietes zwischen Straßentrasse und Bahngleise. Eine weitere Brachfläche 

befindet sich nördlich der Hollestraße / Ecke Steeler Straße. In dieser konnte ein Kleingewässer 

(FD1) festgestellt werden.  

Abbildung 6: Verkehrsrasenfläche in der Mittelachse der Fahrbahn 
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Grünanlagen 

Vor einigen Gebäuden sind schmale Rasenflächen angelegt, auf denen Einzelbäume gepflanzt 

sind (HM / HM4). Ein Beispiel hierfür findet sich östlich der Herkulesstraße / Ecke Engelbertstraße.  

Verkehrsflächen (befestigt) 

Zu den befestigten Verkehrsflächen (VA / VA2a) gehören die Hachestraße, die Straße Am 

Bahnhof, die Hollestraße, die Herkulesstraße und die Goldschmidtstraße.  

Wirtschaftswege, Plätze 

Entlang der Verkehrsstraßen befinden sich beidseitig Rad- und Fußwege (VB5). Südlich entlang 

der Verkehrsstraßen sind einige kleinere und größere Parkplätze (HV3) vorhanden. Gegenüber 

dem Hauptbahnhof beginnt die Fußgängerzone der Essener Innenstadt (HV4).  

Siedlungsflächen / Gewerbeflächen, Öffentliche Gebäude 

Siedlungsflächen (SB1a) in Form von Wohnblockbebauungen erstrecken sich vornehmlich im 

Osten / Nordosten entlang der Herkules- und Goldschmidtstraße. Gewerbeflächen, öffentliche 

Gebäude, Verwaltungsgebäude Hotels sowie der Hauptbahnhof flankieren die Hachestraße sowie 

die Hollestraße und sind nur noch vereinzelt entlang der Herkulesstraße zu finden.  

Bewertung der Biotopstrukturen 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt in Anlehnung an das Verfahren „Numerische Bewertung von 

Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ (LANUV 2008). Entscheidend für die Zuordnung der 

im Gelände abgegrenzten Biotoptypen in die Wertstufen sind die Parameter Natürlichkeit, 

Gefährdung / Seltenheit, Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit sowie Vollkommenheit. 

Bei der Einstufung wird aus naturschutzfachlicher Sicht eine Gleichgewichtung der Parameter 

vorgenommen. Die Ermittlung des Gesamtwertes des Biotoptyps wird durch arithmetische 

Mittelwertbildung (gerundet) der vier Parameter bestimmt. 

Das LANUV-Verfahren sieht eine Bewertung mit einer Skala von 0-10 vor. Die Musterkarten für 

Umweltverträglichkeitsstudien im Straßenbau (BMVS 1995) dagegen nur eine Bewertung in vier 

Wertstufen. Aus diesem Grund werden die Wertstufen folgendermaßen zusammengefasst: 

Tabelle 5: Wertstufen zur Beurteilung der Biotoptypen 

Wertstufe 

0-3 Biotoptyp mit nachrangiger Bedeutung 

4-5  Biotoptyp mit mittlerer Bedeutung 

6-8  Biotoptyp mit hoher Bedeutung 

9-10  Biotoptyp mit sehr hoher Bedeutung 
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Tabelle 6: Bewertung der im Untersuchungsraum vorkommenden Biotoptypen 

Code  Biotoptyp Biotopwert Schutzstatus 

Baumgruppen, Baumreihen 

BF0 
BF3 

Baumgruppe, Baumreihe 
Einzelbaum 

4-5 
4-5 

(§)* 

Kleingehölze 

BA4 
BD5 

Verkehrsgehölz 
Schnitthecke 

4 
2 

Gewässer 

FD1 Tümpel (periodisch) 2 

Grünanlagen  

HM 
HM4 

Park, Grünanlage 
Trittrasen, Rasenplatz, Parkrasen, Sportrasen 

4 
2 

Rain, Straßenränder, Brache 

HC4 
HW0 

Verkehrsrasenfläche 
Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsbrache 

1 
3 

Verkehrsflächen 

VA 
VA2a 

Verkehrsstraße 
Bundesstraße  

0 
0 

Wirtschaftswege, Flächen 

VB5 
HV3 
HV4 

Rad- und Fußweg 
Parkplatz 
Öffentlicher Platz  

0 
0 
0 

Siedlungsflächen 

SB1a Blockbebauung 0 

Gewerbeflächen, Öffentliche Gebäude 

SC9 
SD 
SD12 
SD26 
SD37 

Gewerbe 
Öffentliche Gebäude 
Verwaltungsgebäude, Öffentliche Verwaltung 
Bahnhofgebäude 
Bürohaus 

0 
0 
0 
0 
0 

* nach Baumschutzsatzung Stadt Essen geschützt bei Stammumfang von > 80cm 

3.3 Schutzgut Tiere mit integrierter Artenschutzprüfung 

Die Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich gemäß der 

Verwaltungsvorschrift Artenschutz (MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,

NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2016) aus den unmittelbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 

1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden 

Artenschutzbestimmungen der FFH-RL (Art. 12, 13 u. 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 u. 13 V-

RL) in nationales Recht umgesetzt worden.  

Das Bundesnaturschutzgesetz unterscheidet zwischen besonders und streng geschützten Arten. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz der Tiere als auch 

den Schutz ihrer Lebensstätten. Die Artenschutzregelungen gelten dabei flächendeckend – also 

überall dort, wo die betreffenden Arten vorkommen. Bei europäischen Vogelarten darf sich der 

Erhaltungszustand der lokalen Population in Folge des Vorhabens nicht verschlechtern. 
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Gemäß den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Artenschutz soll die Artenschutzprüfung in 3 

Stufen erfolgen: In der hier vorliegenden Stufe I (Vorprüfung und Wirkfaktoren) wird durch eine 

überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen der planungsrelevanten Arten 

artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, wurden 

verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum eingeholt. Vor dem Hintergrund des 

Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. 

Ermittlung des Artensprektrums / Datenauswertung 

Für die Ermittlung des Artenspektrums erfolgt die Auswertung des Messtischblattes 4508 

(Quadrant 1 Essen) sowie der Biotopkartierung in Bezug auf das Vorkommen planungsrelevanter 

Arten (LANUV 2021). Zudem wurden Publikationen der Biologischen Station Westliches 

Ruhrgebiet (BSWE 2021; SCHLAG, S. & SCHMITT, M. 2019; SCHLÜPMANN M. 2018) ausgewertet.  

Die Auswertung des Umweltberichtes zum Bebauungsplan 4/11 „Berthold-Beitz-Boulevard, 3. 

Bauabschnitt“ (STADT ESSEN 2014) erbrachte keine Erkenntnisse zu weiteren potenziell 

vorkommenden Arten im Planungsraum. 

Über einen Abgleich der Habitatausstattung bzw. des Requisitenangebotes des Planungsraumes 

in Verbindung mit den Habitatansprüchen der in Tabelle 7 aufgeführten Arten können a priori die 

planungsrelevanten Arten ausgeschlossen werden, deren Habitatansprüche sich in keinem Fall mit 

dem Requisitenangebot des Untersuchungsgebietes überschneiden.

Tabelle 7: Planungsrelevante Arten des Messtischblattes 3907 (Quadrant 1 Essen)

Art 
Wissenschaftlicher Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungszustand 
in NRW (ATL) 

Säugetiere 

Nyctalus noctula Abendsegler Art vorhanden G 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Art vorhanden G 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Art vorhanden G 

Vögel 

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G↓ 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G 

Anas crecca Krickente Rast/Wintervorkommen G 

Asio otus Waldohreule sicher brütend U 

Buteo buteo Mäusebussard sicher brütend G 

Carduelis cannacia Bluthänfling sicher brütend unbekannt 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer sicher brütend U 

Dendrocopos medius Mittelspecht sicher brütend G 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend U 

Falco peregrinus Wanderfalke sicher brütend G 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend U 

Passer montanus Feldsperling sicher brütend U 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz sicher brütend U 
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Art 
Wissenschaftlicher Name 

Deutscher Name Status 
Erhaltungszustand 
in NRW (ATL) 

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G 

Sturnus vulgaris Star sicher brütend unbekannt 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G 

Amphibien 

Bufo calamita Kreuzkröte Art vorhanden U 

Bewertung des Erhaltungszustands nach LANUV (2010)

G günstiger Erhaltungszustand

U ungünstiger/ unzureichender Erhaltungszustand 

S ungünstiger/ schlechter Erhaltungszustand 

mit positiver Tendenz 

↓ mit negativer Tendenz 

Eine Erfassung von Fledermausarten im Essener Stadtgebiet erfolgte im Jahr 2018 durch die 

Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (SCHLAG, S. & SCHMITT, M. 2019). Zusätzlich zu den im 

Messtischblatt genannten Arten wurden im näheren Umfeld der geplanten Trasse (Stadtmitte und 

Ostviertel), die Fransenfledermaus (Myotis nattereri), die Mückenfledermaus (Pipistrellus 

pygmaeus), die Rauhhautfledermaus (Pipostrellus nathusii) und die Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii) detektiert. Die hier genannten Arten bevorzugen baum- und strauchreiche 

Parklandschaften sowie Wälder (LANUV 2021), die der Untersuchungsraum als Requisite jedoch 

nicht bietet.  

Zur Erfassung potenzieller Lebensräume im Untersuchungsgebiet erfolgte am 04.02.2020 eine 

Ortsbegehung. Ziel der Begehung bestand darin, sich einen Eindruck vom Untersuchungsraum zu 

verschaffen und abzuschätzen, ob und ggf. inwieweit das Requisitenangebot des 

Untersuchungsgebietes den Habitatansprüchen von streng geschützten bzw. planungsrelevanten 

Tierarten entspricht, die potenziell Lebensstätten im Untersuchungsgebiet haben könnten.  

Im Abstimmungstermin mit den zuständigen Naturschutzbehörden am 11.11.2020 wurde eine 

eintägige Begehung des Untersuchungsgebietes vereinbart, um das Vorkommen von 

Mauerseglern an den Straßen begleitenden Gebäudefronten zu überprüfen. Diese Prüfung wurde 

am 11.06.2021 (Wetter: sonnig, 18-24°C, schwach windig W1) durchgeführt. 

Vögel und Fledermäuse 

Bei der Ortsbegehung wurde der Untersuchungsraum vollständig abgelaufen und das 

Requisitenangebot ermittelt. Hierbei wurden die Bäume auf Vorkommen von Baumhöhlen oder 

sonstigen als dauerhafte Niststätten geeignete Habitatstrukturen überprüft. Die Prüfung erfolgte 

vom Boden aus mittels Fernglases. 

Es konnten keine Baumhöhlen oder sonstige dauerhafte Niststätten festgestellt worden.  
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Die Begehung erbrachte keine Vorkommen des Mauerseglers an den Gebäudefronten entlang der 

geplanten Bahntrasse (Hachestraße, Hollestraße, Herkulesstraße, Goldschmidtstraße). Lediglich 

einzelne Überflüge quer zur Trasse konnten beobachtet werden.  

Im Abgleich mit den Maßnahmensteckbriefen für Vögel in NRW des LANUV (2012) bietet das 

Untersuchungsgebiet für keine der im Messtischblatt genannten Vogelarten Requisiten, die auf ein 

Vorkommen der Art schließen lassen. Auch die Ergebnisse aus der Erfassung des Mauerseglers 

weisen nicht auf Habitate im Untersuchungsgebiet hin. 

Bei den im Messtischblatt genannten Fledermäusen sind die Zwerg- und die Zweifarbfledermaus 

als gebäudebewohnende Arten einzustufen. Ein Vorkommen ist daher auch im innerstädtischen 

Bereich nicht auszuschließen. Bei den im Jahr 2018 in der näheren Umgebung (Stadtmitte, 

Ostviertel) durchgeführten Erfassungen konnten keine weiteren gebäudebewohnende Arten 

festgestellt werden.  

Zwergfledermaus 

Im Artensteckbrief des LANUV (2021) werden Zwergfledermäuse als Gebäudefledermäuse, die in 

strukturreichen Landschaften, vor allem auch in Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen, 

beschrieben. Als Hauptjagdgebiete dienen Gewässer, Kleingehölze sowie aufgelockerte Laub- und 

Mischwälder. Im Siedlungsbereich werden parkartige Gehölzbestände sowie Straßenlaternen 

aufgesucht. Die Tiere jagen in 2 bis 6 (max. 20) m Höhe im freien Luftraum oft entlang von 

Waldrändern, Hecken und Wegen. Als Sommerquartiere und Wochenstuben werden fast 

ausschließlich Spaltenverstecke an und in Gebäuden aufgesucht. Baumquartiere sowie Nistkästen 

werden ebenfalls bewohnt. Die ortstreuen Weibchenkolonien bestehen in Nordrhein-Westfalen 

durchschnittlich aus mehr als 80 (max. 400) Tieren. Dabei werden mehrere Quartiere im Verbund 

genutzt, zwischen denen die Tiere im Durchschnitt alle 11 bis 12 Tage wechseln. Ab Anfang/Mitte 

August lösen sich die Wochenstuben wieder auf. Gelegentlich kommt es im Spätsommer zu 

„Invasionen“, bei denen die Tiere bei der Erkundung geeigneter Quartiere zum Teil in großer Zahl 

in Gebäude einfliegen (LANUV 2021). 

Auch als Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in und an Gebäuden, außerdem 

natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kellern oder Stollen bezogen. Die Standorte 

sind nicht immer frostfrei und haben eine geringe Luftfeuchte. Zwergfledermäuse gelten als 

quartiertreu und können in traditionell genutzten Massenquartieren mit vielen tausend Tieren 

überwintern. Bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier legen die Tiere meist 

geringe Wanderstrecken unter 50 km zurück (LANUV 2021). 

Die Zwergfledermaus gilt in Nordrhein-Westfalen aufgrund erfolgreicher Schutzmaßnahmen 

derzeit als ungefährdet. Sie ist in allen Naturräumen auch mit Wochenstuben nahezu 

flächendeckend vertreten (LANUV 2021).  
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Zweifarbfledermaus 

Gemäß Artensteckbrief des LANUV (2021) ist die Zweifarbfledermaus eine Felsfledermaus, die 

ursprünglich felsreiche Waldgebiete besiedelt. Ersatzweise werden auch Gebäude bewohnt. 

Geeignete Jagdgebiete sind strukturreiche Landschaften mit Grünlandflächen und einem hohen 

Wald- und Gewässeranteil im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. Dort fliegen die Tiere meist 

in großen Höhen zwischen 10 bis 40 m. Die Reproduktionsgebiete liegen außerhalb von Nordrhein-

Westfalen. Viele Männchen halten sich teilweise auch im Sommer in den Überwinterungs- und 

Durchzugsgebieten auf, wo sie oftmals sehr hohe Gebäude (z.B. Hochhäuser in Innenstädten) als 

Balz- und Winterquartiere nutzen (LANUV 2021).  

Die Winterquartiere werden erst sehr spät im Jahr ab November/Dezember aufgesucht. Genutzt 

werden Gebäudequartiere, aber auch Felsspalten, Steinbrüche sowie unterirdische Verstecke. Als 

Fernstreckenwanderer legt die Art bei ihren saisonalen Wanderungen zwischen Reproduktions- 

und Überwinterungsgebieten große Entfernungen von bis zu 1.000 (max. 1.800) km zurück 

(LANUV 2021). 

Die Zweifarbfledermaus tritt in Nordrhein-Westfalen derzeit nur sporadisch zu allen Jahreszeiten 

vor allem als Durchzügler auf. Nach 2000 liegen zahlreiche Einzelnachweise mit einem 

Schwerpunkt in Großstadtbereichen vor (LANUV 2021). 

Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet, auf einem unbebauten Grundstück an der Ecke 

Hollestraße/Steelerstraße befindet sich ein Tümpel, der temporär Wasser hält. Potenziell bietet der 

vegetationslose Tümpel einen Lebensraum für die Kreuzkröte als Leitart für Industriebrachen 

(BSWE 2021), welche die Bahngleise und die zwischen Grundstück und Bahngleise liegende 

Grünstruktur als Wanderungslinie nutzen könnte. Der Tümpel besitzt keine Verbindung zu anderen 

Gewässern, auch sind im näheren Umfeld des Untersuchungsgebiets keine weiteren Gewässer 

vorhanden. Weiterhin ist ein Erreichen des isoliert liegenden Tümpels durch die vielen 

Verkehrsstraßen schwierig.  

Aufgrund der Requisite in Form des temporär Wasser führenden Tümpels kann ein Vorkommen 

der Kreuzkröte als sehr unwahrscheinlich eingestuft werden.  

Reptilien 

Das Untersuchungsgebiet besitzt keine Habitatausstattung, die auf ein Vorkommen von Reptilien 

schließen lässt. Arten, wie z.B. die Zauneidechse (Lacerta agilis), Mauereidechse (Podarcis 

muralis), Blindschleiche (Anguis fragilis) oder Ringelnatter (Natrix natrix) sind jedoch in der Liste 

der Biologischen Station mit einzelnen Fundpunkten für den Stadtraum Essen aufgeführt 

(SCHLÜPMANN M. 2018). Die Funde konzentrieren sich nach Angaben von Schlüpmann (2018) 

jedoch auf den Süden der Stadt.  
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Die südlich des Untersuchungsgebietes verlaufenden Bahngleise sowie die zwischen Hachestraße 

und Bahngleise liegende Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsbrache (HW0) könnten jedoch 

potenziellen Lebensraum für o.g. Reptilien darstellen.  

Zusammenfassende Bewertung im Hinblick auf artenschutzrechtliche Belange 

Von den in Tabelle 7 sowie in den ausgewerteten Datenquellen genannten planungsrelevanten 

Arten, die einer Artenschutzprüfung zu unterziehen sind, kann die Artengruppe der Vögel aufgrund 

des fehlenden Requisitenangebotes im Untersuchungsraum ausgeschlossen werden.  

Für die beiden gebäudebewohnenden Fledermausarten sowie für potenziell vorkommende 

Amphibien und Reptilien ist unter Berücksichtigung der Wirkfaktoren des Vorhabens eine 

Beurteilung im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durchzuführen. 

Diese findet sich in Kapitel 5.3 des vorliegenden Berichtes.  

3.4 Schutzgut Fläche 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Fläche wird die Flächeninanspruchnahme, die 

Flächenversiegelung und der damit verbundene Flächenverbrauch berücksichtigt. Besonders 

empfindlich gegenüber der Flächeninanspruchnahme sind Freiflächen oder Flächen im 

Außenbereich, die bisher weitestgehend natürlich und unversiegelt sind.  

Da sich die vorhandenen Flächen jedoch innerhalb des bebauten Innenstadtbereiches befinden 

und im heutigen Zustand bereits städte- und verkehrsbaulich genutzt werden, gibt es keine 

Inanspruchnahme von zusätzlichen, unversiegelten Flächen. Bei den wenigen, innerhalb des 

Straßenköpers vorhandenen, unversiegelten Flächen handelt es sich um straßenplanerisch 

angelegtes, vorbelastetes Straßenbegleitgrün. 

3.5 Schutzgut Boden 

Zur Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden wurde die Bodenkarte NRW des 

geologischen Dienstes NRW ausgewertet (IMA GDI.NRW 2021). 

Die vorherrschenden Bodentypen im Untersuchungsraum sind Gleye und Parabraunerden. Die 

lehmigen Gleyböden durchziehen das Untersuchungsgebiet an zwei Stellen vertikal, einmal im 

Westen und im zentralen Untersuchungsraum. Die stark tonig, schluffigen Pseudogleye-

Parabraunerden kommen im Westen des Untersuchungsgebiet vor und erstrecken sich bis zum 

Essener Hauptbahnhof. Im Osten des Untersuchungsgebiet, nach der Kreuzung 

Hollestraße/Bernestraße ist Parabraunerde der vorherrschende Bodentyp.    

Bedeutung/Eignung und Empfindlichkeit 

Die Bewertung der Böden im Untersuchungsgebiet erfolgt nach den Vorgaben der für die UVS zu 

verwendenden Musterkarten (BMVS 1995) in vier Wertstufen (sehr hoch, hoch, mittel, nachrangig 

/gering). Bei der Beurteilung der Bedeutung und Eignung des Schutzgutes Boden wird zwischen 
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der natürlichen Ertragsfunktion und der Speicher- und Reglerfunktion unterschieden. Zusätzlich 

fließt die Schutzwürdigkeit in die Bewertung ein. 

Speicher- und Reglerfunktion 

Sowohl die Parabraunerden als auch die Pseudogley-Parabraunerden im Untersuchungsgebiet 

wären aufgrund ihrer mittleren Luftkapazität und ihrer hohen Kationenaustauschkapazität 

fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung hinsichtlich ihrer Pufferfunktion. Lediglich die 

Pseudogley-Böden würden eine schwache Staunässe aufweisen. Da die Flächen im 

Untersuchungsgebiet jedoch überwiegend vollversiegelt sind, besitzen sie eine vernachlässigbar 

geringe Pufferfunktion.  

Im 2-Meter-Raum hätten die Gleyböden eine hohe Funktionserfüllung als Regulations- und 

Kühlungsfunktion und wären ein guter Wasserspeicher. Aufgrund der Untergrundverdichtung durch 

Versiegelung weisen sie jedoch eine nachrangige Speicher- und Reglerfunktion auf. 

Natürliche Ertragsfunktion  

Die Wertzahlen der Bodenschätzung lägen im Untersuchungsraum überwiegend zwischen 

60 - 85 und sind insofern als hoch zu beurteilen. Lediglich im Bereich der Gleyböden liegen die 

Wertzahlen bei 40 - 65. In diesen Bereichen wäre die natürliche Ertragsfunktion für die 

Landwirtschaft mittelwertig einzustufen. Aufgrund der Versiegelung der Böden besitzen diese im 

heutigen Zustand keine Bedeutung hinsichtlich ihrer natürlichen Ertragsfunktion mehr.  

Schutzwürdigkeit  

Aufgrund der nahezu vollständigen Versiegelung kann den anstehenden Böden keine 

Schutzwürdigkeit mehr beigemessen werden.  

Vorbelastung 

Der Großteil der vorkommenden Böden sind straßen- und städtebaulich versiegelt. Die nicht 

versiegelten Böden sind durch verkehrsbedingte Schadstoffeinträge im straßennahen Bereich 

vorbelastet. Zudem handelt es sich bei den Restflächen für Straßenbegleitgrün nicht mehr um 

natürlich gewachsene, sondern durch Umwälzung und Verdichtung beeinträchtigte Böden.  

Informationen zu Altablagerungen und Rüstungsaltlasten liegen für das Untersuchungsgebiet nicht 

vor. 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Böden innerhalb des Untersuchungsgebietes besäßen im natürlich gewachsenen Zustand eine 

hohe Ertrags-, Speicher- und Reglerfunktion. Da der überwiegende Teil der Flächen im 

Vorhabenbereich bereits versiegelt und durch verkehrsbedingte Schadstoffeinträge sowie 

Umwälzung und Verdichtung vorbelastet ist, wird die Empfindlichkeit gegenüber dem geplanten 

Eingriff durch die Straßenbahn insgesamt als gering eingestuft.  
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3.6 Schutzgut Wasser 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Wasser werden Grundwasser und Oberflächengewässer 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Bewertungskriterien in der Regel getrennt behandelt. Da im 

Vorhabenbereich kein Oberflächengewässer vorhanden ist, wird auf weitere Ausführungen hierzu 

im Folgenden verzichtet.  

Die Bedeutung und Eignung des Grundwassers wird über die Grundwasserneubildung definiert. 

Die Grundwasserneubildungsrate liegt im gesamten Untersuchungsgebiet auf Freiflächen bei 

150 – 300 mm pro Jahr (IMA GDI.NRW 2020). Insofern wird die Bedeutung des Grundwassers in 

Bezug auf die Grundwasserneubildung als mittel eingestuft. Den versiegelten Bereichen 

(Straßenkörper, befestigte Flächen) kommt hinsichtlich der Grundwasserneubildungsrate keine 

Bedeutung zu.  

Laut der Bodenkarte NRW des geologischen Dienstes NRW besitzt die Grundwasseroberfläche im 

Bereich der Gleyböden innerhalb des Untersuchungsgebietes einen Abstand von 2 - 3 m zur 

Geländeoberfläche und wird somit als tief bezeichnet. Die anderen Böden im Untersuchungsgebiet 

sind grundwasserfrei.  

Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete noch 

Überschwemmungsgebiete (IMA GDI.NRW 2020). 

3.7 Schutzgut Klima/Luft 

Das Klima im Untersuchungsgebiet wird geprägt durch die Siedlungs- und Gebäudestrukturen der 

Kernstadt von Essen (REGIONALVERBAND RUHR 2018). Der Regionalplan gibt eine potenzielle 

Luftleitbahn in West-Ost-Richtung an. Größere klimatische Ausgleichsräume bestehen im Umfeld 

des Untersuchungsgebietes jedoch nicht (REGIONALVERBAND RUHR 2018).  

Für das Stadtklima besitzen Freiflächen in Form von unbebauten Grundstücken als temporäre 

Ruderalflächen eine besondere Funktion für die Kaltluftproduktion. Solch ein relevantes 

Kaltluftentstehungsgebiet besteht im Westen zwischen Hachestraße und Gleisanlagen.  

Innerstädtische Gehölzstrukturen fungieren im Rahmen der Frischluftproduktion, ihnen kann 

zudem eine Filterfunktion zugeschrieben werden. Daneben wirken sie durch Schattenwurf 

ausgleichend auf das Stadtklima. Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gehölze besitzen 

hinsichtlich ihrer kleinklimatischen Ausgleichsfunktion aufgrund ihrer Fragmentierung jedoch 

lediglich eine mittlere Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiete. Kalt- oder Frischluftbahnen zur 

Versorgung der Innenstadt bestehen nicht. 

Die Kontrolle der Luftqualität gemäß EU-Rahmenrichtlinie (96/62/EG) an Verkehrsstraßen hat für 

das Stadtgebiet Essen teilweise erhöhte Luftschadstoffe, insbesondere Stickstoffdioxid (NO2) 

festgestellt (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2020). Im Luftreinhalteplan der Stadt Essen 

(BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2020) wird daher im Rahmen des Gesamtkonzeptes zur NO2-
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Minderung die Förderung des ÖPNV festgelegt. Als Maßnahme E.32 ist die Realisierung der 

Straßenbahn „Bahnhofstangente“ konkret beschlossen.  

Die Empfindlichkeit für das Schutzgut Klima/Luft gegenüber dem geplanten Eingriff durch die 

Straßenbahn ist insgesamt als gering einzustufen. 

3.8 Schutzgut Landschaft 

Die Darstellung der Bedeutung, Empfindlichkeit und Vorbelastung des Schutzgutes Landschaft 

erfolgt in der Karte 4: Landschaft, Mensch, Kultur- & sonstige Sachgüter.  

Bedeutung/Eignung und Empfindlichkeit 

Basis des Landschaftsbildes als sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform ist die reale 

Landschaft, die sich unter den gegebenen naturräumlichen Bedingungen und unter der kulturellen 

Einflussnahme des Menschen entwickelt hat.  

Nach den Landschaftsräumen des LANUV ist der Raum Essen hoch verdichtet und geprägt durch 

die Zechen- und Montanindustrie (bzw. deren Brachen) sowie von Verkehrswegen gegliedert.  

Entsprechend ist das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet anthropogen und städtebaulich 

überformt. Die Straßentrassen werden von der Strecke der Dt. Bahn, hohen Gebäudekomplexen 

und schmaleren Gehölzstrukturen eingefasst.  

Aufgrund der stark anthropogen geprägten Landschaft gegliedert durch Straßensystem und 

Gebäudereihen hat der Großteil des Untersuchungsgebietes eine geringe Bedeutung für das 

Landschaftsbild. Nur wenige Stadtbäume und Gehölzstrukturen sorgen für eine Auflockerung, des 

durch Verkehr dominierten innerstädtischen Bereichs. Diese wenigen Gehölzflächen haben für das 

Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung und dementsprechend auch eine mittlere Empfindlichkeit 

gegenüber Eingriffen. 

Vorbelastung 

Der Untersuchungsbereich ist durch die vorhandenen Verkehrsstraßen und Gleisverbindungen 

stark vorbelastet.  

Zusammenfassende Bewertung 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Innenstadt von Essen entlang des Hauptbahnhofs 

und ist überwiegend durch Gewerbebebauung und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen stark 

vorbelastet. Für die Erholungsnutzung stehen keine Flächen zur Verfügung. Nur wenige 

Stadtbäume und Gehölzstrukturen sorgen für eine Auflockerung des Stadtbildes. Somit hat das 

Landschafts-/Stadtbild im Untersuchungsgebiet eine insgesamt mittlere bis geringe Bedeutung.  

3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Kultur- und sonstigen Sachgüter. Archäologische 

Fundstellen, Bau- und Bodendenkmale sind im Untersuchungsgebiet nicht bekannt. 
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Der nördlich des Bahnhofs gelegene Innenstadtbereich ist mit seinen historischen Gebäuden und 

Bereichen als Kulturlandschaftsbereich 279 „Handels- und Verwaltungsstadt mittelalterlichen 

Ursprungs“ in Essen erfasst (LVR & LWL 2014). Als Ziele werden die Bewahrung und Sicherung 

von Strukturen und tradierten Nutzungen, von Ansichten und Sichträumen historischer Bereiche 

und Objekte formuliert (LVR & LWL 2014).  

3.10 Wechselwirkungen 

Jedes Schutzgut kann nicht ausschließlich für sich erfasst und bewertet werden. Vielmehr stehen 

die unterschiedlichen Schutzgüter über Wechselwirkungen miteinander in Verbindung. Die im 

Untersuchungsraum auftretenden Wechselwirkungen sind bereits im Rahmen der Bewertung der 

einzelnen Schutzgüter berücksichtigt worden. Die wichtigsten Wechselwirkungen werden im 

Folgenden kurz zusammengefasst. 

Das Vorkommen und die Ausprägung unterschiedlicher Vegetationsstrukturen beeinflusst die 

Schutzgüter Boden und Wasser. Die Pflanzen besitzen die Fähigkeit Schadstoffe über die Blätter 

und Wurzeln zu filtern. Bei fehlender Vegetationsdecke gelangen Schadstoffe direkt in den Boden. 

Je nach Speicherfähigkeit des Bodens lagern sich Schadstoffe an die Bodenteilchen an oder 

werden durch Niederschlagswasser in das Grundwasser ausgespült. Eine dichte 

Vegetationsdecke ist insbesondere bei Flächen mit hoher Reliefenergie ein wirksamer Schutz vor 

Wind- und Wassererosionen. 

Die Ausstattung von Biotopen mit vielfältigen und gut strukturierten Vegetationselementen wirkt 

sich einerseits direkt auf die Bereitstellung von Lebensräumen für die Tierwelt aus. Andererseits 

bestimmt die Biotopausstattung entscheidend die Landschaftsbildqualität, die sich wiederum auf 

die Erholungseignung auswirkt. Die Lage und Verteilung von Biotopkomplexen bestimmt die 

Wanderkorridore und Austauschbeziehungen zwischen benachbarten Biotopen für die Fauna. 

Luftverschmutzungen, innerhalb des Untersuchungsraums insbesondere bedingt durch 

Vorbelastungen entlang der Kreisstraßen sowie im Bereich der Industriegebiete, haben nicht nur 

Auswirkungen auf die klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen für den 

Siedlungsbereich und damit für den Menschen, sondern beeinflussen durch Stoffeinträge auch die 

Schutzgüter Boden und Wasser. 
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4 Beschreibung der Bereiche unterschiedlicher Konfliktdichte 

Auf der Grundlage der Analyse von Bedeutung/Eignung und Empfindlichkeit der Schutzgüter wird 

der Raumwiderstand ermittelt. Der Raumwiderstand ist das Ergebnis der so genannten 

Raumanalyse. Damit wird der zu erwartende Raumwiderstand des bewerteten 

Untersuchungsraumes ermittelt, den dieser aufgrund der Zusammenschau der bewerteten 

Schutzgüter einer geplanten Trasse entgegensetzt.  

Ziel der Raumwiderstandsanalyse ist es, eine differenzierte Beurteilung der Flächen im Hinblick 

auf die zu erwartenden Umweltauswirkungen vorzunehmen. Es werden Flächen mit geringem, 

mittlerem, hohem und sehr hohem Raumwiderstand ermittelt, aus deren Darstellung sich in 

Bereichen des geringen Raumwiderstands konfliktarme bzw. konfliktärmere Korridore im 

Untersuchungsraum ableiten lassen.  

4.1 Ermittlung und Darstellung des Raumwiderstandes  

Der Raumwiderstand der einzelnen Schutzgüter wird durch die Überlagerung von Bedeutung und 

Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes ermittelt. Dabei wird die nachfolgend dargestellte 

Bewertungsmatrix zugrunde gelegt. 

Tabelle 8: Bewertungsmatrix für den Raumwiderstand 

Raumwiderstand 
Bedeutung 

sehr hoch hoch mittel gering 

E
m

p
fi

n
d

li
c

h
k

e
it

sehr hoch sehr hoch sehr hoch  hoch mittel 

hoch sehr hoch  hoch mittel  mittel 

mittel hoch mittel mittel gering  

gering hoch  mittel gering gering 

Auf die einzelnen Schutzgüter angewandt, ergeben sich aus der Bewertungsmatrix die nach-

folgend dargestellten Raumwiderstände. 

Schutzgut Mensch

Raumwiderstand sehr hoch Wohngebäude 

hoch  Nicht im Untersuchungsraum vorhanden 

mittel  Gewerbegebäude 

gering  Industriegebäude / Bahnhofsgebäude 
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Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Raumwiderstand sehr hoch Nicht im Untersuchungsraum vorhanden  

hoch  Nicht im Untersuchungsraum vorhanden 

mittel  
Baumreihen und -gruppen entlang der Verkehrsstraßen, 
Verkehrsgehölze periodischer Tümpel  

gering  versiegelte Flächen, Gebäude  

Schutzgut Boden / Wasser

Raumwiderstand sehr hoch nicht im Untersuchungsraum vorhanden   

hoch  nicht im Untersuchungsraum vorhanden   

mittel  Unversiegelte, bepflanzte Flächen 

gering  Versiegelte Flächen  

Schutzgut Luft / Klima 

Raumwiderstand sehr hoch nicht im Untersuchungsgebiet vorhanden 

hoch  nicht im Untersuchungsgebiet vorhanden  

mittel  Gehölzstrukturen und freie Brachflächen 

gering  Versiegelte Flächen  

Schutzgut Landschaft

Raumwiderstand sehr hoch nicht im Untersuchungsraum vorhanden 

hoch  nicht im Untersuchungsraum vorhanden 

mittel  Unversiegelte, bepflanzte Flächen, Gehölzstrukturen 

gering  Versiegelte Flächen 

Zur Ermittlung der relativen Raumwiderstände innerhalb des Untersuchungsraumes werden 

Bereiche mit geringem Raumwiderstand von Flächen mit mittlerem und diese wieder von solchen 

mit hohem und schließlich sehr hohem Raumwiderstand überlagert. Es bestimmt dabei der im 

Vergleich aller Schutzgüter jeweils höchste Raumwiderstand die Einstufung. Das hat zur Folge, 

dass, sobald eine Fläche hinsichtlich eines Schutzgutes einen sehr hohen Raumwiderstand 

aufweist, sie in der Karte 5 - Raumwiderstand / Konfliktschwerpunkte als Bereich mit sehr hohem 

Raumwiderstand dargestellt ist. Eine Aggregation der einzelnen Wertstufen wird nicht 

vorgenommen. Auch findet an dieser Stelle eine Wertung bzw. Abwägung zwischen den einzelnen 

Schutzgütern nicht statt. Die Ermittlung des Raumwiderstandes veranschaulicht, welche graduelle 

Beeinträchtigung in einzelnen Bereichen zu erwarten ist. 
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4.2 Beschreibung der Konfliktschwerpunkte 

Neben den Raumwiderständen ergeben sich aus der Raumausstattung und –nutzung keine 

Konfliktschwerpunkte im Bereich der möglichen Trassenvarianten.  

Ergebnis 

Als Ergebnis der Raumanalyse lässt sich festhalten, dass ein sehr hoher Raumwiderstand 

ausschließlich im Bereich der Wohnbebauung besteht. Wohngebäude konzentrieren sich im 

Wesentlichen entlang der Herkulesstraße im Nordosten des Untersuchungsgebietes. 

Als Flächen mittleren Raumwiderstands werden alle unversiegelten, mit Straßenbegleitgrün 

bewachsenen Flächen sowie Brachflächen bewertet. Hier sind, wenn auch sehr stark durch die 

städtische Nutzung vorbelastet, Schutzgut spezifische Funktionen wie Boden-, 

Grundwasserneubildungs- und Lebensraumfunktion fragmentarisch erhalten.  

Ansonsten weisen sämtliche Bereiche des Untersuchungsraumes einen geringen Raumwiderstand 

auf. Die Straßen, Gewerbe- und Industriegebietsflächen sind nahezu vollständig versiegelt und 

haben für den Naturhaushalt keine Bedeutung.  

Insgesamt ist festzustellen, dass konfliktfreie Lösungen im Rahmen der Trassenplanung aufgrund 

des Raumwiderstandes nicht möglich sind. Die Bereiche mit einem sehr hohen Raumwiderstand 

lassen sich jedoch auf das Thema Wohnnutzung und das Schutzgut Mensch eingrenzen.  
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5 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf 

die Schutzgüter 

In der Auswirkungsprognose wird die Vorzugsvariante der geplanten Straßenbahntrassen (siehe 

Kapitel 1.3.3) auf ihre umwelterheblichen Auswirkungen untersucht. Dabei werden Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zum Ausgleich 

oder Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen in der Darstellung berücksichtigt.  

Die Bewertung erfolgt verbal-argumentativ nach bau-, anlage- und betriebsbedingten 

Auswirkungen getrennt für das jeweilige Schutzgut. Die Darstellung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter erfolgt zusammengefasst in Karte 6 – Bestands- und Konfliktplan. Die 

unterschiedlichen Maßnahmen entlang der Trasse sind in Karte 7 – Maßnahmenkonzept 

abgebildet.  

5.1 Schutzgut Mensch 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen entstehen für die Wohn- und Wohnumfeldnutzung durch den 

Baustellenverkehr und die Bauarbeiten. Hier kommt es zu Nutzungseinschränkungen sowie zur 

Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Lärm- Staub- und Abgasemissionen. Die sich entlang 

der Herkules- und Goldschmidtstraße konzentrierende Block-Wohnbebauung unterliegt dem 

dritten Bauabschnitt mit einer geplanten Bauzeit von rd. 6 Monaten im ersten Halbjahr 2025. 

Der erste Bauabschnitt umfasst die Hachestraße und die Straße Am Hauptbahnhof mit einer 

Bauzeit von rd. 9 Monaten. Der zweite Bauabschnitt entlang der Herkulesstraße besitzt ebenfalls 

eine Dauer von rd. 9 Monaten. Wenngleich hier die Gewerbenutzung und die Nutzung des 

Hauptbahnhofes im Vordergrund steht, kommt es baubedingt auch in diesen Abschnitten zu 

Einschränkungen.  

Aufgrund der zeitlichen Beschränkung und der Abfolge in drei hintereinander geplanten 

Bauabschnitten sind die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch temporär und nicht 

nachhaltig. Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen entstehen nicht. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen für das Schutzgut Mensch entstehen durch die Zerschneidung von 

Wegeverbindungen durch den zusätzlichen Bahnkörper. Durch eine Umgestaltung des gesamten 

Straßenzuges werden jedoch alle Wegeverbindungen wiederhergestellt.  

Des Weiteren bedeutet die Straßenbahn als Nutzungserweiterung des ÖPNV eine Aufwertung der 

Wohnqualität hinsichtlich der besseren Erreichbarkeit im Innenstadtbereich.  

Für das Schutzgut Mensch können demnach anlagebedingt erhebliche Beeinträchtigungen 

ausgeschlossen werden.  
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt erhebliche Auswirkungen für die Wohn- und Wohnumfeldfunktion können durch 

Lärmemissionen sowie durch Körperschall- und Erschütterungsemissionen entstehen (Konflikt K1, 

siehe Karte 6).  

Zur Beurteilung der vorhabenbedingten Lärmemissionen wurde eine Schall- und 

Schwingungstechnische Untersuchung durch das Ingenieurbüro I.B.U. (2021A + B) durchgeführt.  

Schallimmissionen 

Die Beurteilung der Schallemissionen erfolgt auf Grundlage der 16. BImSchV 

(Verkehrslärmschutzverordnung). Für die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und 

Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) gelten folgende Immissionsgrenzwerte (I.B.U. 2021A): 

 reine und allgemeine Wohngebiete 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts 

 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete 64 dB(A) tags / 54 dB(A) nachts 

Für eine Bewertung der Gesamtbelastung ist von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auszugehen, 

da diese Werte als Grenze zur Gesundheitsgefährdung und zur Gewährleistung der Substanz des 

Eigentums anzusehen sind (I.B.U. 2021A). Ein Überschreiten dieser Grenzwerte kann nach 

allgemeiner Rechtsprechung zum Anspruch von Schallschutzmaßnahmen führen. Eine 

Pegelzunahme von >0,1 dB(A) wird vom Gutachter dabei als kritische Änderung betrachtet (I.B.U. 

2021A).  

Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Grenzwerte für die schalltechnische 

Gesamtbelastung an mehreren Gebäuden entlang der Straßenbahnstrecke sowohl tagsüber als 

auch nachts überschritten werden. Eine detaillierte Auflistung der Hausnummern und der 

Überschreitungshöhen findet sich im Anhang zum Schallgutachten (siehe Unterlage 7 zum 

Planfeststellungsverfahren).  

Die Überschreitung der Grenzwerte stellt eine erhebliche nachhaltige Beeinträchtigung der 

Wohnfunktion dar. Aufgrund dessen sind Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

vorzusehen, die die Schallbelastung an den Gebäuden derart reduzieren, dass die Grenzwerte für 

Tag und Nacht eingehalten werden. Dies wird durch passive Schallschutzmaßnahmen nach der 

24. BImSchV realisiert.  

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahme können dann erhebliche 

nachhaltige Beeinträchtigungen durch Schallemissionen für das Schutzgut Mensch 

ausgeschlossen werden.  

Körperschall- und Erschütterungsimmissionen 

Die Beurteilung der Erschütterungsimmissionen erfolgt auf Basis der DIN 4150, Teil 2, 

„Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden“. Als Erschütterungen 

werden solche Schwingungen bezeichnet, die sich mit Frequenzen zwischen 1 Hz und 80 Hz in 
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festen Medien (Erdreich, Gebäude) ausbreiten (I.B.U. 2021B). Die Anhaltswerte der DIN 4150-2 

gelten für Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen. 

Für die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) gelten 

folgende Anhaltswerte Au und Ar nach Tabelle 1 der DIN 4150-2, welche für den oberirdischen 

Schienenverkehr des ÖPNV um den Faktor 1,5 angehoben werden (I.B.U. 2021B): 

 reine und allgemeine Wohngebiete Au 0,15 bzw. Ar 0,07 tags / Au 0,1 bzw. Ar 0,05 nachts 

 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete Au 0,2 bzw. Ar 0,1 tags / Au 0,15 

bzw. Ar 0,07 nachts 

Als Körperschall werden dagegen solche Schwingungen bezeichnet, die sich mit Frequenzen im 

Hörbereich in o.g. festen Medien ausbreiten. Der hörbare Luftschall (Sekundärluftschall) wird nach 

DIN 45633 beurteilt. Zur Bewertung von Schienenverkehrswegen wird zusätzlich die VDI-Richtlinie 

2719, „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ herangezogen (I.B.U. 

2021B).  

Für die Beurteilungszeiträume Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) gelten 

folgende Immissionsgrenzwerte (I.B.U. 2021B): 

 reine und allgemeine Wohngebiete 40 - 45 dB(A) tags / 35 - 40 dB(A) nachts 

 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, urbane Gebiete 45 - 50 dB(A) tags / 40 - 50 dB(A) 

nachts 

In die Prognoseberechnungen werden neben den Anhaltswerten der Normen die Entfernungen der 

Gebäude zur zukünftigen Straßenbahntrasse sowie die Bauart von Fundament und Gebäudedecke 

einbezogen. Die Berechnungen kommen für den Streckenabschnitt Hache- bis Hollestraße zu 

folgendem Ergebnis (I.B.U. 2021B): 

Abbildung 7: Ergebnisse Körperschall- und Erschütterungsimmissionen für Mischgebiete von der 

Hachestraße bis zur Hollestraße 
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Die Prognoseergebnisse für den Streckenabschnitt Herkules- bis Goldschmiedstraße können 

nachfolgender Abbildung entnommen werden: 

Abbildung 8: Ergebnisse Körperschall- und Erschütterungsimmissionen für Mischgebiete an der 

Herkulesstraße bis zur Goldschmiedstraße 

Wie bei dem Abgleich zwischen den Prognoseergebnissen mit den Richtwerten der Norm zu 

erkennen ist, werden die Richtwerte für Körperschall- und Erschütterungsimmissionen an 

einzelnen Gebäuden der Straßenbahnstrecke überschritten. Die Überschreitung der Grenzwerte 

stellt eine erhebliche nachhaltige Beeinträchtigung der Wohnfunktion dar. Aus diesem Grund sind 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen vorzusehen, die qualifiziert sind, eine Reduzierung 

der besagten Immissionen herbeizuführen. Dies lässt sich durch den Einbau von elastischen 

Oberbausystemen in die Gleisanlagen gemäß DIN 45673, „Mechanische Schwingungen – 

Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen“, realisieren.  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Zur Reduzierung der Schallbelastung unter die Grenzwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts 

werden an den entsprechenden Gebäuden passive Schallschutzmaßnahmen nach der 24. 

BImSchV vorgesehen. Die maßgeblichen Gebäude sind im Anhang zum Schallgutachten (siehe 

Unterlage 7 zum Planfeststellungsverfahren) genannt (V5, siehe Kapitel 6.1).  

Zur Reduzierung der Körperschall- und Erschütterungsimmissionen unter die Anhaltswerte von 

0,15/0,105 Tag/Nacht bzw. unter 40 dB(A) werden entlang der gesamten Straßenbahnstrecke 

elastische Oberbausysteme gemäß DIN 45673 vorgesehen (V6, siehe Kapitel 6.1).  
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Maßnahmen zum Ausgleich  

Da durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen keine bau-, anlage- und betriebsbedingt erheblichen 

Beeinträchtigungen entstehen, werden für das Schutzgut Mensch keine Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich. 

5.2 Schutzgut Pflanzen mit integrierter Eingriffsbilanzierung 

Baubedingte Auswirkungen 

Für die im Randbereich der Baumaßnahme verbleibenden Gehölze und Einzelbäume können 

Auswirkungen durch Beschädigung im Rahmen der Baumaßnahmen entstehen.  

Anlagebedingte Auswirkungen  

Anlagebedingte Auswirkungen des Vorhabens gehen mit dem Verlust bzw. der Veränderung von 

Lebensräumen für Pflanzen einher.  

Im Rahmen des Vorhabens werden – nach derzeitigem Planungsstand – insgesamt 82 

Straßenbäume (BF0, BF3) gefällt (Konflikt K2, siehe Karte 6). Da diesem Biotoptyp eine mittlere 

Bedeutung beigemessen wurde, ist ein Ausgleich für den Verlust der Straßenbäume zu erbringen. 

Nach Abstimmung mit der höheren Naturschutzbehörde soll für jeden gefällten Baum ein 

Ersatzbaum im Stadtgebiet gepflanzt werden (Eingriffs-Ausgleichs-Verhältnis 1:1). Ein Teil der 

Ersatzpflanzungen kann entlang der geplanten Straßenbahntrasse erfolgen. Die verbleibenden 

Ersatzpflanzungen sollen nach Möglichkeit im Norden des Stadtgebietes vorgenommen werden. 

Die Qualität des jeweiligen Ersatzbaumes richtet sich gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Essen 

nach der Qualität des gefällten Baumes (siehe Anhang II Baumkataster).  

Sollten es im Rahmen der Baumaßnahmen zu einem Verlust weiterer Bäume kommen, ist für diese 

ein entsprechender Ausgleich zu bilanzieren.  

Am Beginn der Trasse, zwischen km 0,0 + 00 und Hans-Böckler-Straße kommt es zur Überplanung 

von rd. 1.400 m² Verkehrsgehölz (BA4) mittlerer Bedeutung (siehe Karte 5 – Bestands- und 

Konfliktplan). Da diese Fläche bereits im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 04/11 „Berthold-Beitz-

Boulevard, 3. Bauabschnitt“ aus dem Jahr 2014 für die Straßenplanung, dort im Umweltbericht und 

im Landschaftspflegerischen Begleitplan, beurteilt und bilanziert worden ist, wird die Fläche an 

dieser Stelle nicht in die Eingriffsbilanzierung einbezogen. Im Rahmen der Straßenbahnplanung 

wird von einem vorzeitigen Fertigstellen des Bertold-Beitz-Boulevards ausgegangen, so dass sich 

das geplante Bahngleis in eine bestehende Straße einfügt. 

Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Überplanung und damit zu einem Verlust von Schnitthecken 

(BD5) und Verkehrsrasenflächen (HC4) im Bereich der Hache- und der Hollestraße, mittig der 

heutigen Fahrbahn (Konflikt K3, siehe Karte 6). Diese führt gemäß Tabelle 6 zu einem 

Kompensationsdefizit von 4.250 Wertpunkten. Gleichzeitig werden im Zuge der Straßenbahntrasse 

Rasengleise und Grünflächen angelegt, die zur Kompensation des Eingriffs angesetzt werden 
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(GRÜNGLEIS-NETZWERK 2014). Durch die Neuanlage von Rasengleisen und Grünflächen entstehen 

Biotoptypen mit einem Biotopwert von insg. 6.640 Wertpunkten. Damit ergibt sich rechnerisch ein 

Kompensationsüberschuss von 2.390 Wertpunkten. Der anlagenbedingte Eingriff in das 

Verkehrsbegleitgrün ist damit qualitativ ausgeglichen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz kann der 

nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  

Geschützte Biotope bzw. Biotope mit seltenen oder geschützten Pflanzenarten sind im 

Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht betroffen.  

Tabelle 9: Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Betriebsbedingte Auswirkungen

Betriebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens können für das Schutzgut Pflanzen 

ausgeschlossen werden.  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Zum Schutz der verbleibenden Vegetationsbestände und Einzelbäume sind die DIN 18920 sowie 

die RAS LP 4 während der Bauarbeiten jederzeit zu berücksichtigen (siehe Kapitel 6.1).  

Maßnahmen zum Ausgleich  

Entlang der Straßenbahnlinie werden 39 neue Bäume gepflanzt (siehe Karte 7). Die verbleibenden 

43 Ersatzpflanzungen werden im weiteren Stadtgebiet von Essen vorgenommen. Für das im 

Straßenbereich überplante Verkehrsbegleitgrün erfolgt der Ausgleich über die Anlage von 

Rasengleisen und Schnitthecken. Eine Beschreibung der Maßnahmen findet sich in Kapitel 6.3.  

VA Verkehrsflächen, Verkehrsstraßen 17.765 0 0

BD5 Schnitthecken 700 2 1400

HC4 Verkehrsrasenflächen 2.850 1 2.850

21.315 4.250

4.250

VA Verkehrsflächen, Verkehrsstraßen 15.155 0 0

BD5 Schnitthecken 480 2 960

HC4 Verkehrsrasenflächen (Rasengleise) 5.680 1 5.680

21.315 6.640

6.640

-2.390

Gesamtwert Planzustand

Kompensationsbedarf

Ausgangszustand

Biotoptyp
Fläche

m²
Biotopwert    

Einzel-

flächenwert
Code

Zustand nach Umsetzung des Vorhabens

Gesamt

Fläche

Gesamt

Gesamtwert Ausgangszustand

Biotoptyp Biotopwert     
Einzel-

flächenwert

Fläche

m²
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Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie der 

Ausgleichsmaßnahme kann der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen qualitativ als kompensiert 

betrachtet werden.  

5.3 Schutzgut Tiere mit integrierter Artenschutzprüfung 

Gemäß der in Kapitel 3.3 dargestellten Vorgehensweise erfolgt nachfolgend für das im 

Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Artenspektrum streng geschützter bzw. 

planungsrelevanter Arten eine Prüfung zu möglichen projektbedingten artenschutzrechtlichen 

Konflikten. Dabei werden die unter Kapitel 6.1 genannten artenschutzrechtlichen Maßnahmen zum 

Risikomanagement mitberücksichtigt. 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverboten.  

Fledermäuse 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Die beiden Arten Zwerg- und Zweifarbfledermaus können als gebäudebewohnende Arten 

potenziell auch im innerstädtischen Bereich vorkommen. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Mögliche baubedingte Verluste von Individuen können aufgrund der tagsüber stattfindenden 

Bautätigkeiten für die nachtaktiven Fledermausarten ausgeschlossen werden. Da sich die 

Verkehrsmenge durch eine zukünftig durch die Straßenbahn prognostizierte Reduzierung des 

Individualverkehrs nicht erhöht, sind vorhabenbedingte Verluste durch Verkehrsopfer ebenfalls 

nicht zu erwarten.  

Kurz vor Fällung der Bäume sind diese auf Höhlen und Spalten zu prüfen. Sollten Fledermäuse in 

den Höhlen/Spalten festgestellt werden, ist die Fällung des jeweiligen Baumes zu stoppen und in 

Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Essen eine Lösung zur fachgerechten 

Umsiedlung zu suchen (VART3).  

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Einer Erschütterung von Gebäuden wird durch den Einbau von elastischen Oberbausystemen in 

die Gleisanlagen entgegengewirkt. Eine Störung von möglichen Quartieren ist durch den Betrieb 

der Straßenbahn daher nicht zu erwarten. Weiterhin soll durch die Verwendung 

insektenfreundlicher Leuchtmittel ein Anlocken von Insekten als Nahrungsquelle für Fledermäuse 

im Straßenraum vermieden werden (VART4).  

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

Durch den Ausbau der Straßenflächen für den Bahnkörper werden keine Gebäude in Anspruch 

genommen.  

Kurz vor Fällung der Bäume sind diese auf Höhlen und Spalten zu prüfen. Sollten Fledermäuse in 

den Höhlen/Spalten festgestellt werden, ist die Fällung des jeweiligen Baumes zu stoppen und in 
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Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Essen eine Lösung zur fachgerechten 

Umsiedlung zu suchen (VART3).  

In Bezug auf die beiden potenziell vorkommenden Fledermausarten Zwerg- und 

Zweifarbfledermaus kommt es vorbehaltlich der Umsetzung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen nicht zu Verstößen gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG. 

Amphibien 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Auf einem unbebauten Grundstück an der Ecke Hollestraße/Steelerstraße befindet sich ein 

Tümpel, der temporär Wasser hält und potenziellen Lebensraum für die Kreuzkröte darstellt. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Da es im Zuge des Straßenbahnbaus weder bau- noch anlage- oder betriebsbedingt zu einem 

Eingriff in diesen potenziellen Lebensraum kommt, kann eine Verletzung von dort befindlichen 

Individuen ausgeschlossen werden. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Störungen des potenziellen Lebensraumes können weder durch den Bau noch durch den Betrieb 

der Straßenbahn prognostiziert werden. Der isoliert auf dem Grundstück befindliche Tümpel wird 

im heutigen Zustand bereits durch Straßen von anderen Grünstrukturen abgeschnitten, so das 

potenzielle Wanderungslinien bereits heute stark gestört sind. Durch den Bau und den Betrieb der 

Straßenbahn kann eine zusätzliche Störung ausgeschlossen werden. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

Durch den Ausbau der Straßenflächen für den Bahnkörper wird der temporär Wasser führende 

Tümpel bau-, anlage- und betriebsbedingt nicht in Anspruch genommen.  

Für die potenziell vorkommende Kreuzkröte kommt es vorhabenbedingt nicht zu Verstößen gegen 

die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Reptilien 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet besitzt keine Habitatausstattung, die auf ein Vorkommen von Reptilien 

schließen lässt. Die südlich des Untersuchungsgebietes verlaufenden Bahngleise sowie die 

zwischen Hachestraße und Bahngleise liegende Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsbrache (HW0) 

könnten jedoch potenziellen Lebensraum für Reptilien darstellen.  

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötung/Verletzung von Tieren) 

Im Rahmen der Bautätigkeiten werden Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen voraussichtlich 

im Bereich des DB-Parkplatzes südlich der Hachestraße angelegt. Sollten diese auf die an den 
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Parkplatz anschließende Brachfläche ausgeweitet werden, ist diese vorab auf das Vorkommen von 

Reptilien durch eine fachlich geeignete Person zu überprüfen (VART1). 

Anlage- und betriebsbedingte Verluste von Individuen können ausgeschlossen werden. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Eine bau- oder betriebsbedingte Störung von Individuen, die sich im Bereich der Brachfläche der 

Dt. Bahn oder in den angrenzenden Gleisbereichen aufhalten, kann ausgeschlossen werden. 

Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) 

Im Rahmen der Bautätigkeiten werden Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen voraussichtlich 

im Bereich des DB-Parkplatzes südlich der Hachestraße angelegt. Sollten diese auf die an den 

Parkplatz anschließende Brachfläche ausgeweitet werden, ist diese vorab auf das Vorkommen von 

Reptilien durch eine fachlich geeignete Person zu überprüfen (VART1). 

Anlage- und betriebsbedingte Zerstörungen von Reptilienhabitaten können ausgeschlossen 

werden. 

In Bezug auf potenziell vorkommende Reptilien kommt es vorbehaltlich der Umsetzung der 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen nicht zu Verstößen gegen die Zugriffsverbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Auf der Grundlage der Habitatausstattung und des Requisitenangebotes des 

Untersuchungsraumes kann ein potenzielles Vorkommen planungsrelevanter Arten der Gruppe 

der Fledermäuse, Amphibien und Reptilien und damit das Eintreten möglicher Verbotstatbestände 

nach § 44 (1) BNatSchG nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sollen 

artenschutzfachliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen vorsorglich umgesetzt 

werden. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kann für die o.g. Artengruppen ein Eintreten 

von Verbotstatbeständen ausgeschlossen werden.  

5.4 Schutzgut Fläche 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche können per se ausgeschlossen werden, da es nicht zu 

einem zusätzlichen Flächenverbrauch durch das Bauvorhaben kommt. Die Inanspruchnahme von 

Fläche beschränkt sich auf bereits städte- und verkehrsbaulich genutzte Bereiche.  

5.5 Schutzgut Boden 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden können durch die Verdichtung von Böden 

bei der Lagerung von Baumaterialien, Maschinen, etc. im Bereich unversiegelter Flächen 

entstehen. Die Verdichtung kann dann zu einer Veränderung der Bodenstruktur führen. Die 

Baustelleneinrichtungsflächen sowie Materiallagerflächen sind im Bereich voll- und teilversiegelter 

Flächen bzw. in Bereichen mit bereits durch Verdichtung vorbelasteten Böden vorgesehen. Nach 
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derzeitigem Planungsstand sollen diese auf den Parkplätzen an der Hachestraße und an der 

Steeler Straße vorgesehen werden. 

Weitere potenzielle Beeinträchtigungen des Bodens können durch das Austreten von 

umweltgefährdenden Stoffen aus Fahrzeugen und Baumaschinen entstehen.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden entstehen grundsätzlich durch den 

Verlust der natürlichen Bodenfunktionen in Folge von Versiegelung. Da der überwiegende Teil der 

Straßenbahnstrecke (ausgenommen Haltestellen und Kreuzungsbereiche) als sog. Rasengleis 

ausgeführt wird, entsteht keine zusätzliche zu der bereits im Straßenbereich bestehenden 

Versiegelung. 

Im Zuge des Baus kommt es zu einer Überplanung von zusammen rd. 3.550 m² derzeit 

unversiegelter Fläche im Bereich der Verkehrsinseln an Hache- und Hollestraße. Bei allen weiteren 

überplanten Flächen handelt es sich um bereits im Bestand vollversiegelten Verkehrsflächen und 

Straßenseitenräume. Gleichzeitig werden im Bereich des Bahnkörpers rd. 6.160 m² Rasengleis 

und seitliche Pflanzflächen hergestellt. Die Gesamtbilanz von Ver- und Entsiegelung ist damit 

positiv, d.h. es kommt vorhabenbedingt nicht zu einer zusätzlichen Versiegelung von Böden. Die 

Flächeninanspruchnahme durch Ver- und Entsiegelung kann Tabelle 10 entnommen werden.  

Tabelle 10: Vorhabenbedingte Inanspruchnahme von Böden 

Bestandteile des Bahnkörpers Flächengröße (ca.-Angabe) 

Unversiegelte Grünfläche 6.160 m² 

Vollversiegelte Asphaltfläche 12.030 m² 

Teilversiegelte Pflasterfläche 3.125 m² 

Die Versiegelung am Beginn der Trasse zwischen km 0,0 + 00 und Hans-Böckler-Straße in einer 

Größenordnung von rd. 1.400 m² wurde bereits im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 04/11 

„Berthold-Beitz-Boulevard, 3. Bauabschnitt“ aus dem Jahr 2014, dort im Umweltbericht und im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan, beurteilt und bilanziert. 

Da der überwiegende Teil der Flächen im Vorhabenbereich bereits versiegelt oder vorbelastet ist, 

wird die Empfindlichkeit der anstehenden Gleye und Parabraunerden gegenüber dem geplanten 

Eingriff insgesamt als gering eingestuft (siehe Kapitel 3.5). Unter Berücksichtigung der positiven 

Flächenbilanz durch die Anlage von Rasengleisen lässt sich für das Schutzgut Boden keine 

Ausgleichsnotwendigkeit begründen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Für das Schutzgut Boden können keine betriebsbedingten Auswirkungen durch das Vorhaben 

abgeleitet werden.  
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden soll die Betankung der Fahrzeuge und Maschinen 

auf versiegelten Flächen erfolgen. Austretende Stoffe sind unverzüglich mit Bindemitteln zu 

bestreuen und fachgerecht zu entsorgen. Fahrzeuge und Maschinen sollen regelmäßig auf 

austretende Stoffe kontrolliert werden (V3).  

Sollten andere als die derzeit geplanten Parkplätze, insbesondere unversiegelte Flächen als 

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen genutzt werden, sind diese nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme gemäß DIN 18915 fachgerecht zu lockern, um die verursachten 

Bodenverdichtungen zu beseitigen (V4).  

Maßnahmen zum Ausgleich  

Da durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen keine bau-, anlage- und betriebsbedingt erheblichen 

Beeinträchtigungen entstehen, werden für das Schutzgut Boden keine Ausgleichsmaßnahmen 

erforderlich. 

5.6 Schutzgut Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser können durch die Verdichtung von Böden 

bei der Lagerung von Baumaterialien, Maschinen, etc. im Bereich unversiegelter Flächen 

entstehen. Die Verdichtung schränkt die Niederschlagsversickerung und dementsprechend die 

Grundwasserneubildung ein. Die Baustelleneinrichtungsflächen sowie Materiallagerflächen sollen 

nach derzeitigem Planungsstand auf den Parkplätzen an der Hachestraße und an der Steeler 

Straße vorgesehen werden. 

Weitere potenzielle Beeinträchtigungen des Grundwassers können durch das Austreten von 

umweltgefährdenden Stoffen aus Fahrzeugen und Baumaschinen entstehen.  

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen auf das Grundwasser entstehen grundsätzlich durch den Verlust 

der Versickerungs- und Grundwasserneubildungsfunktion in Folge von Versiegelung.  

Wie in Kapitel 5.5 beschrieben, kommt es zu einer Überplanung von zusammen rd. 3.550 m² 

derzeit unversiegelter Fläche im Bereich der Verkehrsinseln an Hache- und Hollestraße. 

Gleichzeitig werden im Bereich des Bahnkörpers rd. 6.160 m² Rasengleis und seitliche 

Pflanzflächen hergestellt, zukünftig Niederschläge aufnehmen und deren Bepflanzung eine direkte 

Ableitung verhindern. Die Gesamtbilanz von Ver- und Entsiegelung ist damit positiv, d.h. es kommt 

vorhabenbedingt nicht zu einer zusätzlichen Versiegelung von Böden mit Versickerungs- und 

Grundwasserneubildungsfunktion.  
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Damit können für das Schutzgut Wasser keine anlagebedingt erheblichen Beeinträchtigungen 

abgeleitet werden.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Für das Schutzgut Wasser können keine betriebsbedingten Auswirkungen durch das Vorhaben 

abgeleitet werden.  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Um baubedingte Auswirkungen zu vermeiden soll die Betankung der Fahrzeuge und Maschinen 

auf versiegelten Flächen erfolgen. Austretende Stoffe sind unverzüglich mit Bindemitteln zu 

bestreuen und fachgerecht zu entsorgen. Fahrzeuge und Maschinen sollen regelmäßig auf 

austretende Stoffe kontrolliert werden (V3).  

Sollten andere als die derzeit geplanten Parkplätze, insbesondere unversiegelte Flächen als 

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen genutzt werden, sind diese nach Fertigstellung der 

Baumaßnahme gemäß DIN 18915 fachgerecht zu lockern, um die verursachten 

Bodenverdichtungen zu beseitigen und eine Versickerung und Grundwasserneubildung weiterhin 

zu gewährleisten (V4).  

Maßnahmen zum Ausgleich  

Da durch das Vorhaben unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen keine bau-, anlage- und betriebsbedingt erheblichen 

Beeinträchtigungen entstehen, ergibt sich für das Schutzgut Wasser kein Ausgleichsbedarf. 

5.7 Schutzgut Klima/Luft 

Baubedingte Auswirkungen 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft können im Rahmen der Bauarbeiten durch Staub- und 

Abgasemissionen der Baufahrzeuge entstehen. Da das Vorhaben in einem durch Straßenverkehr stark 

vorbelasteten, innerstädtischen Bereich liegt und die insgesamt 3-jährige Bauphase, verteilt auf 3 

Bauabschnitte eine temporäre Beeinträchtigung darstellt, können die baubedingt entstehenden, 

zusätzlichen Emissionen vernachlässigt werden. 

Anlagebedingte Auswirkungen  

Anlagebedingte Beeinträchtigungen können durch die Veränderung kleinklimatischer Verhältnisse und 

durch erhöhte Abstrahlungsverhältnisse infolge von Voll- und Teilversiegelung entstehen. Aufgrund der 

der positiven Flächenbilanz hinsichtlich voll- und unversiegelter Flächen in einem vorbelasteten, 

innerstädtischen Bereich werden keine zusätzlichen negativen Auswirkungen durch das Vorhaben 

erwartet, die als erheblich einzustufen sind. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Für das Schutzgut Klima/Luft können keine betriebsbedingten Auswirkungen durch das Vorhaben 

abgeleitet werden.  



UVP-Bericht 
Bahnhofstangente Essen 

1-18-1274_2021-08-06_UVP-Bericht.docx Seite 47 von 70 

Das Vorhaben stellt gemäß dem Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011 Teilplan West, Planergänzung 

Stadt Essen 2020 eine Maßnahme (E.32) zur Förderung des ÖPNV und damit gleichzeitig zur 

Reduzierung des Individualverkehrs dar und trägt zur Vermeidung weiterer Überschreitungen der 

Umweltqualitätsnormen, insbesondere der Stickstoffdioxidbelastung, im Stadtgebiet bei.  

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Für das Schutzgut Klima/Luft stellt das Vorhaben selbst eine Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahme dar, indem es zur Vermeidung weiterer Überschreitungen der 

Umweltqualitätsnormen beiträgt.  

Maßnahmen zum Ausgleich  

Da durch das Vorhaben keine bau-, anlage- und betriebsbedingt erheblichen Beeinträchtigungen 

prognostiziert werden können, ergibt sich für das Schutzgut Klima/Luft kein Ausgleichsbedarf. 

5.8 Schutzgut Landschaftsbild 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen können durch Lärm-, Staub- und Abgasemissionen der Baufahrzeuge 

entstehen und Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion darstellen. Da im 

Untersuchungsgebiet keine Erholungsräume vorhanden sind, können baubedingte 

Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.  

Anlagebedingte Auswirkungen  

Durch das Vorhaben Straßenbahn wird ein neues technisches Element in das Landschafts-

/Stadtbild eingebracht, welches zu einer optischen Veränderung führt. Da es sich bei 

Straßenbahnen um typische Elemente innerstädtischer Bereiche handelt und der Individualverkehr 

durch diese Maßnahme reduziert werden soll, wird die Veränderung des Landschafts-/Stadtbildes 

nicht als eine Beeinträchtigung dessen, sondern als städtebauliche Neugliederung bewertet. 

Der Wegfall der das Straßenbild gliedernden Grünstrukturen wird durch die Neupflanzung von 

Straßenbäumen kompensiert. Auch tragen die mittels Rasen ausgeführten Gleise zu einer 

Strukturierung des Straßenbildes bei.  

Insgesamt werden die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, d.h. auf das 

Stadtbild, nicht als erhebliche Beeinträchtigung gewertet.  

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen können durch Lärmemissionen der Straßenbahn entstehen und 

Beeinträchtigungen für die Erholungsfunktion darstellen. Da im Untersuchungsgebiet keine 

Erholungsräume bestehen, können betriebsbedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.  
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Im Rahmen der Auswirkungsprognose können keine Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen für das Schutzgut Landschaft abgeleitet werden. 

Gestaltungsmaßnahme 

Die Einbindung der geplanten Straßenbahntrasse in das Stadtbild soll durch eine Bepflanzung mit 

Straßenbäumen erfolgen. Hierfür werden im Rahmen der Maßnahmenbeschreibung (siehe Kapitel 

6.3) klein- und großkronige Bäume vorgeschlagen, die mit ihrer verschiedenartigen Gestalt 

standortbedingt so vorgesehen werden sollen, dass sie den größtmöglichen optischen 

Gliederungseffekt entfalten. 

Maßnahmen zum Ausgleich  

Da durch das Vorhaben keine bau-, anlage- und betriebsbedingt erheblichen Beeinträchtigungen 

entstehen, ergibt sich für das Schutzgut Landschaft kein Ausgleichsbedarf. 

5.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Substanzielle Auswirkungen (UVP-GESELLSCHAFT 2014) auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 

Sachgüter können per se ausgeschlossen werden, da diese im Untersuchungsgebiet nicht 

vorkommen.  

Der nördlich des Bahnhofs gelegene Kulturlandschaftsbereich 279 wird bereits heute durch die 

vielbefahrene Hache-/Hollestraße nach Süden begrenzt. Die geplante Straßenbahntrasse verläuft 

randlich, außerhalb des historischen Stadtkerns. Die technischen Einrichtungen der Straßenbahn, 

wie beispielsweise Leitungen und Gleise bilden keine Barrieren, so dass Ansichten und 

Sichtbereiche weiterhin frei bleiben. Da durch eine neue Bepflanzung und Rasengleise eine 

Einbindung der Straßenbahntrasse in das Stadtbild erfolgt, und der Kern des 

Kulturlandschaftsbereiches nicht berührt wird, werden erhebliche sensorielle und funktionale 

Betroffenheiten für das Kulturgut ausgeschlossen.  

5.10 Wechselwirkungen 

Es bestehen landschafsökologische Wechselwirkungen zwischen dem Untersuchungsgebiet und 

seinem Umfeld. Es sind keine relevanten, über die in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen 

Wirkungen hinausgehenden erheblichen Beeinträchtigungen aufgrund von Wechselwirkungen 

zwischen den Umweltschutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, 

Landschaft, Kultur- und Sachgüter zu erkennen. Eine Verstärkung der erheblichen 

Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist durch das Vorhaben 

nicht zu erwarten. 
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6 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

6.1 Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Für die in der Auswirkungsprognose in Kapitel 5 behandelten Schutzgüter sollen zusammengefasst 

folgende allgemeinen Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (V) sowie folgende 

artenschutzfachlichen Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (VART) im Rahmen 

des Bauvorhabens eingehalten werden: 

V1 Anwendung der DIN 18920 zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen 

V2 Anwendung der RAS LP 4, Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: 

Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und 

Tieren bei Baumaßnahmen 

V3 Bei der Betankung und Wartung der Baufahrzeuge ist der Austritt und die 

Versickerung von wassergefährdenden Stoffen zu vermeiden. Hierzu sind 

jederzeit Ölbindemittel vorzuhalten. Fahrzeuge und Maschinen sind regelmäßig 

auf Tropfreste zu untersuchen. Elektrisch betriebene Maschinen sind zu 

bevorzugen. 

V4 Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind Baustelleneinrichtungs- und 

Lagerflächen auf versiegelten oder durch Verdichtung vorbelasteten Böden 

vorzusehen. Sollten unversiegelte Böden beansprucht werden, sind 

Verdichtungen gemäß DIN 18915 durch kreuzweise Tiefenlockerung zu 

beheben. 

V5 Zur Reduzierung der Schallbelastung unter die Grenzwerte von 70 dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts werden an den entsprechenden Gebäuden passive 

Schallschutzmaßnahmen nach der 24. BImSchV vorgesehen. Die maßgeblichen 

Gebäude sind im Anhang zum Schallgutachten (siehe Unterlage 7 zum 

Planfeststellungsverfahren) genannt. 

V6 Zur Reduzierung der Körperschall- und Erschütterungsimmissionen unter die 

Anhaltswerte von 0,15/0,105 Tag/Nacht bzw. unter 40 dB(A) werden entlang der 

gesamten Straßenbahnstrecke elastische Oberbausysteme gemäß DIN 45673 

vorgesehen.  

VART1 Zur Vermeidung der Tötung/Verletzung von Reptilien soll die für 

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen genutzte Brachfläche der Dt. Bahn vor 

Nutzung auf das Vorkommen von Reptilien durch eine fachlich geeignete Person 

überprüft werden. Im Falle eines Nachweises ist die weitere Vorgehensweise mit 

der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Essen abzustimmen. 
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VART2 Die Beseitigung von Gehölzen ist zwischen dem 01. Oktober und dem 28. 

Februar und somit außerhalb der Brutzeit von Vögeln und innerhalb des 

gesetzlich festgesetzten Zeitraums, vorzunehmen. 

VART3 Die zu entfernenden Straßenbäume und Gehölzbestände sollen vor Beginn der 

Rodungsarbeiten auf Baumhöhlen oder andere als dauerhafte Niststätte / 

Bruthöhle geeignete Strukturen und deren Besatz überprüft werden. Die 

Kontrolle soll durch eine Person durchgeführt werden, die nachweislich über die 

notwendige Fachkunde verfügt. Im Falle eines Nachweises ist die weitere 

Vorgehensweise mit der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Essen 

abzustimmen. 

VART4 In beleuchteten Bereichen / Flächen sollen nach Möglichkeit insektenfreundliche 

Leuchtmittel zum Einsatz kommen. Hierzu zählen Leuchtmittel ohne bzw. mit nur 

geringem Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum wie z.B. LED-Lampen 

oder Lampen mit einem engen Spektralbereich wie Natriumdampf-

Niederdrucklampen (monochromatische „Gelblichtlampen“). Neben dem Einsatz 

der Leuchtmittel ist auf ein gerichtetes Abstrahlen der Lampen nach unten (keine 

Abstrahlung nach oben, wenig Lichtstreuung) zu achten. Zudem soll bei der 

Wahl der Lampenstandorte ein größtmöglicher Abstand zu angrenzenden 

Gehölzbeständen eingehalten werden. 

6.2 Gestaltungsmaßnahmen 

Die in Kapitel 6.3 beschriebene Ausgleichsmaßnahmen besitzten gleichzeitig einen 

gestalterischen/gliedernden Aspekt für das Stadtbild. Sie werden dementsprechend mit dem 

Zusatz G (Gestaltungsmaßnahme) gekennzeichnet (siehe Karte 7). 

6.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Für den vorhabenbedingten Eingriff sollen die nachfolgend beschriebenen Ausgleichs- (A) und 

Ersatzmaßnahmen (E) realisiert werden (siehe Karte 7). 

A1/G1 Baumpflanzung entlang der Straßenbahntrasse 

Entlang der Straßenbahnlinie werden 39 neue Straßenbäume gepflanzt.  

Die Bepflanzung erfolgt in den im Rahmen der Straßenplanung anzulegenden Pflanzbeeten. Die 

Laubbäume werden als Hochstämme mit einem gemäß Bauschutzsatzung ermittelten 

Stammumfang gepflanzt. Die Sicherung der Bäume soll durch Dreiböcke erfolgen. Die Qualität des 

jeweiligen Ersatzbaumes kann Anhang II „Baumkataster“ entnommen werden. Sollten Probleme 

bei der Beschaffung der entsprechenden Qualitäten entstehen, können in Rücksprache mit der 

unteren Naturschutzbehörde Abweichungen zugelassen werden. Diese Abweichungen können 

Qualität und Anzahl der Bäume betreffen (z.B. geringere Qualitäten, dafür höhere Anzahl der 

Ersatzpflanzungen). Die Abstimmung soll im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. Die 
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Pflanzung soll in der auf die Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnitts folgenden Pflanzperiode 

vorgenommen werden. 

Die Pflanzung soll im Rahmen einer mind. 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

überwacht werden. Ausfälle sind jederzeit gleichwertig zu ersetzen. 

Die nachfolgende Gehölzliste stellt eine Auswahl aus der Straßenbaumliste der „Zukunftsbäume 

für die Stadt“ dar (GALK & BDB 2020), die an extreme Standortbedingungen angepasst und als 

Straßenbaum geeignet sind. Neben den in Tabelle 11 vorgeschlagenen Bäumen, können auch 

heimische Bäume Verwendung finden, so sie an städtisches Klima angepasst sind. Hierzu gibt 

auch die Liste der Baumschutzsatzung für Ersatzbaumpflanzungen eine Auswahl (STADT ESSEN 

2005). 

Tabelle 11: Gehölzliste Straßenbäume 

Gehölzliste Straßenbäume 

Acer platanoides Cleveland Kegelförmiger Spitzahorn 

Liquidambar styraciflua Amberbaum 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 

Platanus acerifolia Platane 

Quercus frainetto Ungarische Eiche 

Quercus rubra Amerikanische Roteiche 

Sorbus aria Magnifica Mehlbeere 

Sorbus intermedia „Brouwers“ Schwedische Mehlbeere 

Tilia cordata „Rancho“ Amerikanische Stadtlinde 

Eine detaillierte Pflanzplanung, mit der für den jeweiligen Standort abgestimmten Baumart sollte 

im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen.  

A2/G2 Baumpflanzungen im weiteren Stadtgebiet von Essen 

Im weiteren Stadtgebiet von Essen sollen die verbleibenden 43 Bäume gepflanzt werden. Die 

Qualität und Pflanzvorgaben sollen der Beschreibung in Maßnahme A1/G1 entsprechen.  

Die Standorte für die Pflanzung sollen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen festgelegt 

werden, so dass die Pflanzung in der darauffolgenden Pflanzperiode stattfinden kann. Mögliche 

Pflanzflächen können beispielsweise sein: 

 im Eingriffs-Ausgleichs-Kataster der Stadt Essen erfasste Flächen, die durch 

Baumpflanzungen ergänzt werden können 

 sonstige bestehende Grünflächen, die durch zusätzliche Pflanzungen aufgewertet werden 

können 

 Brachflächen im Stadtgebiet, die keiner weiteren Nutzung zugeführt werden und als Park / 

Trittsteinbiotop entwickelt werden können 

 Straßenzüge ohne Begleitgrün 
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Bei der Flächensuche soll neben dem unmittelbaren Umfeld des Vorhabens (Brachen und 

Freiflächen im nahen Umfeld der geplanten Straßenbahntrasse) der stärker verdichtete Norden 

des Stadtgebietes bevorzugt geprüft werden. 

A3/G3 Anlage von Rasengleisen und Schnitthecken entlang der Straßenbahntrasse 

Weite Teilstrecken der Gleisanlagen werden als Rasengleise ausgeführt. Insgesamt entstehen rd. 

5.680 m² Rasengleisfläche des Systems Travetto. Dieses sieht eine Vegetationsschicht von 39 cm 

vor, darunter schließen sich Schotterauffüllungen und Schottertragschichten an, so dass der 

Gesamtaufbau rd. 1 m beträgt (LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT 2021).  

Abbildung 9: Systemschnitt des Rasengleis-Aufbaus 

Gemäß Grüngleis Netzwerk (2014) wird bei einer Vegetationstragschichthöhe von > 25cm von 

einem durchgängig grünen Rasengleis mit ganzjährig vitaler Vegetation ausgegangen. Eine 

detaillierte Planung des Rasengleises erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. Die 

Ausgestaltung soll das vorangehend genannte Erscheinungsbild zum Ziel haben. Die 

einzusetzende Regelsaatgutmischung wird in der Ausführungsplanung festgelegt und richtet sich 

nach einem noch zu erstellenden Bodengutachten, welches Aussagen zur Versickerungsfähigkeit 

des Bodens geben soll. 

Die im Verlauf der Straßenbahn entstehenden Grünflächen (rd. 480 m²) sollen mit 

standortangepassten, möglichst einheimischen Sträuchern (z.B. Rosa canina, Rosa rubiginosa) 

bepflanzt und zu Schnitthecken entwickelt werden. Eine detaillierte Ausgestaltung der Flächen 

erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. 
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Die Ansaat und Pflanzung soll im Rahmen einer mind. 3-jährigen Fertigstellungs- und 

Entwicklungspflege überwacht werden. 

6.4 Maßnahmen des Artenschutzes 

Da ein Eintreten von Verbotstatbeständen für die in der Artenschutzprüfung untersuchten 

Artengruppen ausgeschlossen werden kann, sind keine Maßnahmen des Artenschutzes, sog. 

CEF-Maßnahmen, umzusetzen.  

7 Vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff und 

Kompensation 

0 Summe 0

A1 / G1 39

A2 / G2 43

82 Summe 82

Verlust von 

Verkehrsrasenflächen (HC4)
1 2.850 1 5.680 5.680

Verlust von 

Schnitthecken (BD5)
2 1.400 2 480 960

4.250 6.160 6.640

K3 A3 / G3

Maßnahmen des Naturschutzes u. der Landschaftspflege

Nr.

Summe 

Lebensraumfunktion (Flora/Fauna)

Summe 

B
io

to
p

w
e
rt

 

B
W

E
 I
s
t

Betroffene Fläche (m²)

Konflikte (unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen)

Summe 

Beeinträchtigung der Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion durch Überschreitung 

der Grenzw erte für Schallemissionen

Beeinträchtigung der Wohn- und 

Wohnumfeldfunktion durch Überschreitung 

der Grenzw erte für Körperschall- und 

Erschütterungsemissionen

K1

Art der Beeinträchtigung 

Betroffene Biotoptypen        

Kompen

s.wert / 

Flächen

w ert / 

Stück

Nr.

Beschreibung der 

Maßnahme

Zielbiotoptyp B
W

 Z
ie

l Maßnah-

men-

Fläche 

(m²)

Wohn- und Wohnumfeldfunktion (Schutzgut Mensch)

Eingriffs-

wert / 

Flächen

wert /

Stück

K2
Verlust von Straßenbäumen 

(BF0 / BF3)

Baumpflanzung entlang der Straßenbahntrasse

Baumpflanzungen im w eiteren Stadtgebiet von 

Essen

Fällung von Straßenbäumen 

entlang der geplanten 

Straßenbahntrasse

82

Summe 

Anlage von Rasengleisen (HC4) 

und

Schnitthecken (BD5)

Einbau von elastischen Oberbausystemen gemäß DIN 45673 in die 

Gleisanlagen entlang der gesamten Strecke

2.850

700

3.550

Schall- und Erschütterung

passive Schallschutzmaßnahmen nach der 24. BImSchV an den 

entsprechenden Gebäuden
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8 Zusammenfassende Bewertung 

Das Vorhaben zur Planung einer Straßenbahn „Berthold-Beitz-Boulevard / Bahnhofstangente" ist 

Bestandteil des am 27.09.2017 im Rat der Stadt Essen beschlossenen Nahverkehrsplans.  

Die LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT MBH wurde mit der Erarbeitung des vorliegenden UVP-

Berichtes mit integriertem Landschaftspflegerischem Begleitplan und Artenschutzprüfung für den 

Abschnitt „Bahnhofstangente“ beauftragt.  

Die aktuelle Nutzung des Planungsraumes ist geprägt durch den Individualverkehr des breiten 

Straßenzuges mit unterschiedlichen angrenzenden Nutzungen. Von der Hans-Böckler-Straße im 

Westen bis zur Steeler Straße herrschen gewerbliche Nutzungen mit Geschäftsgebäuden, Büro- 

und Hotelnutzung sowie insbesondere der Hauptbahnhof mit seinen Gleisanlagen vor. Von der 

Steeler Straße bis zum Betriebshof Stadtmitte wird die dortige Herkules- und Goldschmidtstraße 

überwiegend von mehrstöckiger Wohnbebauung begleitet. Der Planungsraum besitzt den 

typischen Charakter eines belebten Innenstadtbereiches, welcher vollständig anthropogen 

überprägt ist. 

Im Rahmen eines Abstimmungstermins am 11.11.2020 mit der Bezirksregierung Düsseldorf – 

Dezernat 51 Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei sowie der Stadt Essen – Untere 

Naturschutzbehörde wurde der Untersuchungsumfang festgelegt.  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzgüter erfolgt 

unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit.  

Aufgrund der Lage des Vorhabens im urbanen Bereich und der dort vorherrschenden hohen 

Versiegelungsrate der Fläche, besitzen die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser sowie Klima/Luft 

und Landschaftsbild eine insgesamt untergeordnete Bedeutung.  

Ein besonderes Augenmerk wurde auf das Schutzgut Mensch bzw. auf die in der 

Goldschmidtstraße bestehende Wohn-Blockbebauung und die vorhabenbedingten Auswirkungen 

hierauf gelegt. Auswirkungen entstehen durch die betriebsbedingte Überschreitung von 

Grenzwerten für Schall- und Erschütterungsimmissionen. Für die Bebauung sind demnach passive 

Schallschutzmaßnahmen an den entsprechenden Gebäuden vorzusehen. In die Gleisanlagen 

werden entlang der gesamten Strecke elastische Oberbausysteme eingebaut.  

Für das Schutzgut Pflanzen erfolgt im Rahmen der Eingriffsbilanzierung ein Ausgleich für die in 

Anspruch genommenen Straßenbäume und Grünflächen. Die Trasse wird nach Umgestaltung des 

Straßenraumes wieder mit Straßenbäumen bepflanzt. Zudem führt die Planung von Rasengleisen 

und Verkehrsgrünflächen zur Belebung des Straßenraumes und zur Kompensation von 

beanspruchtem Begleitgrün. Als weiterer Ausgleich werden Baumpflanzungen im Stadtgebiet von 

Essen vorgenommen. 

Das Schutzgut Tiere wird im Rahmen einer Artenschutzprüfung Stufe 1 überschlägig beurteilt. Auf 

der Grundlage der Habitatausstattung und des Requisitenangebotes des Untersuchungsraumes 
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kann ein potenzielles Vorkommen planungsrelevanter Arten der Gruppe der Fledermäuse, 

Amphibien und Reptilien nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sollen 

artenschutzfachliche Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Unter 

Berücksichtigung dieser Maßnahmen kommt es für die o.g. Artengruppen nicht zu einem Eintreten 

von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG.  

Für die behandelten Schutzgüter sollen allgemeine Schutz-, Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen (V) sowie artenschutzfachliche Schutz-, Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen (VART) im Rahmen des Bauvorhabens umgesetzt werden. 

Im Rahmen der Prüfung des Vorhabens auf seine Umweltverträglichkeit verbleiben unter 

Berücksichtigung der formulierten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie der 

Ausgleichsmaßnahme keine erheblichen Beeinträchtigungen, die einer Realisierung des 

Vorhabens entgegenstehen. Die Planung der Straßenbahn kann entsprechend der 

vorgenommenen Prüfung als insgesamt verträglich mit den Schutzgütern des § 2 Abs. 1 UVPG 

beurteilt werden. 

Bearbeitet: 

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH 

Nordhorn, 06.08.2021 

gez. i. A. Dr. Eva Huth 
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10 Anhang 

10.1 Anhang 1: Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bahnhofstangente Essen 

Vorhabensträger 

Ruhrbahn Essen 

Maßnahmen-Nr. mit Index  

A1 / G1

Bezeichnung der Maßnahme 

Baumpflanzung entlang der Straßenbahntrasse

Maßnahmentyp 

V = Vermeidungsmaßnahme 

A = Ausgleichsmaßnahme 

E  = Ersatzmaßnahme 

W = Wiederherstellungsmaßnahme 

G  = Gestaltungsmaßnahme 

S = Schutzmaßnahme 

Zusatzindex

FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme 

FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme 

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 

FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Karte 7: Maßnahmenplan 

Unterlage Nr.: 9.2 / 9.4              Blatt-Nr. -- 

Lage der Maßnahme 

Entlang der Straßenbahntrasse vom Beginn Abschnitt Bahnhofstangente (Hachestraße) bis Ende Abschnitt 

Bahnhofstangente (Goldschmidtstraße)

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte 

Konflikt K 2 Verlust Straßenbäume:  

Im Zuge des Straßenbahnbaus und der Umgestaltung des Straßenraumes werden insgesamt 82 

Straßenbäume gefällt. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Die Baumpflanzung erfolgt als Straßenbegleitgrün in Pflanzflächen, die im Rahmen des Straßenumbaus 

geschaffen werden. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion: Gestaltung, Durchgrünung des Straßenzuges 

Biotoptyp: BF0 / BF3 

Habitattyp und Zielarten: BF0 / BF3 

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme 

Die Laubbäume werden als Hochstämme mit einem gemäß Bauschutzsatzung ermittelten Stammumfang 

gepflanzt. Die Sicherung der Bäume soll durch Dreiböcke erfolgen. Die Qualität des jeweiligen Ersatzbaumes 

kann Anhang II „Baumkataster“ entnommen werden.
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Sollten Probleme bei der Beschaffung der entsprechenden Qualitäten entstehen, können in Rücksprache mit 

der unteren Naturschutzbehörde Abweichungen zugelassen werden. Diese Abweichungen können Qualität 

und Anzahl der Bäume betreffen (z.B. geringere Qualitäten, dafür höhere Anzahl der Ersatzpflanzungen). 

Die Abstimmung soll im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. Die Pflanzung soll in der auf die 

Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnitts folgenden Pflanzperiode vorgenommen werden. 

Die Auswahl der Gehölze soll entsprechend der Gehölzliste in Tabelle 11 des UVP-Berichtes stattfinden. 

Diese stellt eine Auswahl aus der Straßenbaumliste der „Zukunftsbäume für die Stadt“ dar (GALK & BDB

2020), die an extreme Standortbedingungen angepasst und als Straßenbaum geeignet sind. Neben den in 

Tabelle 11 vorgeschlagenen Bäumen, können auch heimische Bäume Verwendung finden, so sie an 

städtisches Klima angepasst sind. Hierzu gibt auch die Liste der Baumschutzsatzung für 

Ersatzbaumpflanzungen eine Auswahl.

Gesamtumfang der Maßnahme:              39 St.

Zielbiotoptyp: BF0 / BF3 Umfang 39 St. Ausgangsbiotoptyp: BF0 / BF3 Umfang: 82 St.

Zeitliche Zuordnung 

Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

  … 

Genaue Zeitangaben insbesondere bei Maßnahmen des Artenschutzes 

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege  

Die Pflanzung soll im Rahmen einer mind. 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege überwacht 

werden. 

Hinweise Pflege- und Funktionskontrolle 

Ausfälle sind jederzeit gleichwertig zu ersetzen.

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Eine detaillierte Pflanzplanung, mit der für den jeweiligen Standort abgestimmten Baumart sollte im Rahmen 

der Ausführungsplanung erfolgen.

Kreis/Gemeinde/Gemarkung:  

Stadt Essen 

Hachestraße,  

Am Hauptbahnhof,  

Hollestraße,  

Herkulesstraße, 

Goldschmidtstraße 

Flur: -- Flurstück/Zähler: -- Größe des Flurstückes: 

-- 

Beanspruchte 

Teilfläche: -- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bahnhofstangente Essen 

Vorhabensträger 

Ruhrbahn Essen 

Maßnahmen-Nr. mit Index  

A2 / G 2

Bezeichnung der Maßnahme 

Baumpflanzungen im weiteren Stadtgebiet von Essen

Maßnahmentyp 

V = Vermeidungsmaßnahme 

A = Ausgleichsmaßnahme 

E  = Ersatzmaßnahme 

W = Wiederherstellungsmaßnahme 

G  = Gestaltungsmaßnahme 

S = Schutzmaßnahme 

Zusatzindex

FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme 

FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme 

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 

FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Karte 7: Maßnahmenplan 

Unterlage Nr.: 9.2 / 9.4              Blatt-Nr. -- 

Lage der Maßnahme 

Die Standorte für die Pflanzung sollen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahmen festgelegt werden, so dass 

die Pflanzung in der darauffolgenden Pflanzperiode stattfinden kann. Bei der Flächensuche soll neben dem 

unmittelbaren Umfeld des Vorhabens (Brachen und Freiflächen im nahen Umfeld der geplanten 

Straßenbahntrasse) der stärker verdichtete Norden des Stadtgebietes bevorzugt geprüft werden.

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte 

Konflikt K 2 Verlust Straßenbäume:  

Im Zuge des Straßenbahnbaus und der Umgestaltung des Straßenraumes werden insgesamt 82 

Straßenbäume gefällt. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Mögliche Pflanzflächen können beispielsweise sein: 

 im Eingriffs-Ausgleichs-Kataster der Stadt Essen erfasste Flächen, die durch Baumpflanzungen ergänzt 

werden können 

 sonstige bestehende Grünflächen, die durch zusätzliche Pflanzungen aufgewertet werden können 

 Brachflächen im Stadtgebiet, die keiner weiteren Nutzung zugeführt werden und als Park / 

Trittsteinbiotop entwickelt werden können 

Straßenzüge ohne Begleitgrün 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion: Gestaltung, Durchgrünung von Straßenzügen; Aufwertung bestehender Grünflächen; 

Entwicklung ungenutzter Brachflächen, Ergänzung/Erweiterung vorhandener Kompensationsflächen 

Biotoptyp: BF0 / BF3 

Habitattyp und Zielarten: BF0 / BF3 
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Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme 

Die Laubbäume werden als Hochstämme mit einem gemäß Bauschutzsatzung ermittelten Stammumfang 

gepflanzt. Die Sicherung der Bäume soll durch Dreiböcke erfolgen. Die Qualität des jeweiligen Ersatzbaumes 

kann Anhang II „Baumkataster“ entnommen werden.

Sollten Probleme bei der Beschaffung der entsprechenden Qualitäten entstehen, können in Rücksprache mit 

der unteren Naturschutzbehörde Abweichungen zugelassen werden. Diese Abweichungen können Qualität 

und Anzahl der Bäume betreffen (z.B. geringere Qualitäten, dafür höhere Anzahl der Ersatzpflanzungen). 

Die Abstimmung soll im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. Die Pflanzung soll in der auf die 

Fertigstellung des jeweiligen Bauabschnitts folgenden Pflanzperiode vorgenommen werden. 

Die Auswahl der Gehölze soll entsprechend der Gehölzliste in Tabelle 11 des UVP-Berichtes stattfinden. 

Diese stellt eine Auswahl aus der Straßenbaumliste der „Zukunftsbäume für die Stadt“ dar (GALK & BDB

2020), die an extreme Standortbedingungen angepasst und als Straßenbaum geeignet sind. Neben den in 

Tabelle 11 vorgeschlagenen Bäumen, können auch heimische Bäume Verwendung finden, so sie an 

städtisches Klima angepasst sind. Hierzu gibt auch die Liste der Baumschutzsatzung für 

Ersatzbaumpflanzungen eine Auswahl.

Gesamtumfang der Maßnahme:              43 St.

Zielbiotoptyp: BF0 / BF3 Umfang 43 St. Ausgangsbiotoptyp: BF0 / BF3 Umfang: 82 St.

Zeitliche Zuordnung 

Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

  … 

Genaue Zeitangaben insbesondere bei Maßnahmen des Artenschutzes 

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege  

Die Pflanzung soll im Rahmen einer mind. 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege überwacht 

werden. 

Hinweise Pflege- und Funktionskontrolle 

Ausfälle sind jederzeit gleichwertig zu ersetzen.

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Eine detaillierte Pflanzplanung, mit der für den jeweiligen Standort abgestimmten Baumart sollte im Rahmen 

der Ausführungsplanung erfolgen.

Kreis/Gemeinde/Gemarkung:  

Stadt Essen 

Hachestraße, Am Hauptbahnhof, 

Hollestraße,  

Herkulesstraße, Goldschmidtstraße 

Flur: -- Flurstück/Zähler: -- Größe des Flurstückes: 

-- 

Beanspruchte 

Teilfläche: -- 
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Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung 

Bahnhofstangente Essen 

Vorhabensträger 

Ruhrbahn Essen 

Maßnahmen-Nr. mit Index  

A3 / G 3

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von Rasengleisen und Schnitthecken

Maßnahmentyp 

V = Vermeidungsmaßnahme 

A = Ausgleichsmaßnahme 

E  = Ersatzmaßnahme 

W = Wiederherstellungsmaßnahme 

G  = Gestaltungsmaßnahme 

S = Schutzmaßnahme 

Zusatzindex

FFH/S = Schadensbegrenzungsmaßnahme 

FFH/K = Kohärenzsicherungsmaßnahme 

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 

FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Karte 7: Maßnahmenplan 

Unterlage Nr.: 9.2 / 9.4              Blatt-Nr. -- 

Lage der Maßnahme 

Die Rasengleise werden im Zuge der Straßenbahntrasse angelegt (Hachestraße, Hollestraße, 

Herkulesstraße, Goldschmidstraße).

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte 

Konflikt K 3 Verlust Verkehrsbegleitgrün:  

Im Zuge des Straßenbahnbaus und der Umgestaltung des Straßenraumes werden insgesamt 3.550 m² 

Verkehrsbegleitgrün in Form von Schnitthecken und Verkehrsrasenflächen in Anspruch genommen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Die Flächen werden im Rahmen des Straßenbahnbaus hergestellt.  

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion: Gestaltung, Durchgrünung von Straßenzügen; Versickerung und Retention von 

Niederschlagswasser; klimatische Ausgleichsfunktion 

Biotoptyp: HC4 / BD5 

Habitattyp und Zielarten: HC4 / BD5

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Herstellung der Rasengleisfläche findet das System Travetto Anwendung. Dieses sieht eine 

Vegetationsschicht von 39 cm vor, darunter schließen sich Schotterauffüllungen und Schottertragschichten 

an, so dass der Gesamtaufbau rd. 1 m beträgt. Gemäß Grüngleis Netzwerk (2014) wird bei einer 

Vegetationstragschichthöhe von > 25cm von einem durchgängig grünen Rasengleis mit ganzjährig vitaler 

Vegetation ausgegangen. In den verbleibenden Verkehrsgrünflächen sollen möglichst heimische Sträucher 

gepflanzt werden, die zu Schnitthecken entwickelt werden können.

Gesamtumfang der Maßnahme:              6.160 m²
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Zielbiotoptyp: HC4/BD5 Umfang 6.160 m² Ausgangsbiotoptyp: HC4 / BD5 Umfang: 

2850 m² / 700 m²

Zeitliche Zuordnung 

Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

  … 

Genaue Zeitangaben insbesondere bei Maßnahmen des Artenschutzes 

Wirksamkeit vor anlage-, bau- oder betriebsbedingter Beeinträchtigung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege  

Die Pflanzung sowie die Ansaat soll im Rahmen einer mind. 3-jährigen Fertigstellungs- und 

Entwicklungspflege überwacht werden. 

Hinweise Pflege- und Funktionskontrolle 

Nachpflanzungen sowie Nachsaaten sind entsprechend der Entwicklung vorzunehmen.

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 

Eine detaillierte Planung der Rasengleise sowie der Verkehrsgrünflächen erfolgt im Rahmen der 

Ausführungsplanung. Die einzusetzende Regelsaatgutmischung sowie die auszuwählenden Gehölze 

werden in der Ausführungsplanung festgelegt.

Kreis/Gemeinde/Gemarkung:  

Stadt Essen 

Hachestraße,  

Am Hauptbahnhof,  

Hollestraße,  

Herkulesstraße, 

Goldschmidtstraße 

Flur: -- Flurstück/Zähler: -- Größe des Flurstückes: 

-- 

Beanspruchte 

Teilfläche: -- 
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10.2 Anhang 2: Baumkataster 

Die entlang der geplanten Straßenbahntrasse kartierten Straßenbäume sind in Karte 2 zum UVP-

Bericht dargestellt.  

Projektnummer: 1-18-1274 Datum: 04.11.2020 Wetter: sonnig Tätigkeit: Baumerfassung

Bearbeiter: OJa, MBs Uhrzeit: 8:00-15:30 Temperatur: 8 - 16 °C Bemerkungen: --

von der Fällung betroffen 

Baum 
Nr. 

Artname 
Stamm-

umfang [cm] 
Baum-

höhe [m] 

Nach 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 
geschützt 

Qualität des 
Ersatzbaumes gem. 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 

1 Quercus robur 193 15 - 20 X 

2 Aesculus spec. 221 15 X 

3 Acer platanoides  38 5 - 

4 Acer 
pseudoplatanus 

148 15 X 

5 Tilia cordata 142 15 X 

6 Acer platanoides 84 10 - 15 X 

7 Tilia cordata 130 15 – 20 X 

8 Prunus spec. 122 15 – 20 X 

9 Sorbus aucuparia 57 10 – 15 - 

10 Tilia cordata 176 20 X STU 20 – 25 cm 

11 Tilia cordata 20 4 - STU 16 – 18 cm 

12 Tilia cordata 140 20 X STU 18 – 20 cm 

13 Tilia cordata 112 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

14 Tilia cordata 131 20 X 

15 Tilia cordata 101 15 X STU 18 – 20 cm 

16 Acer platanoides 32 8 - STU 16 – 18 cm 

17 Acer platanoides 32 8 - STU 16 – 18 cm 

18 - 
20 

Acer platanoides 32 8 - 

21 Tilia cordata 96 15 – 20 X 

22 Tilia cordata 131 15 – 20 X 

23 Quercus robur 86 15 X 

24 Tilia cordata 111 15 X 

25 Tilia cordata 100 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

26 Tilia cordata 119 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

27 Tilia cordata 102 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

28 Tilia cordata 125 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

29 Tilia cordata 128 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

30 Tilia cordata 32 6 - STU 16 – 18 cm 

31 Tilia cordata 26 4 - 
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Baum 
Nr. 

Artname 
Stamm-

umfang [cm] 
Baum-

höhe [m] 

Nach 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 
geschützt 

Qualität des 
Ersatzbaumes gem. 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 

32 Tilia cordata 56 5 – 10 - STU 16 – 18 cm 

33 Tilia cordata 93 15 X STU 16 – 18 cm 

34 Tilia cordata 115 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

35 Tilia cordata 108 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

36 Tilia cordata 37 8 - STU 16 – 18 cm 

37 Tilia cordata 67 10 – 15 - STU 16 – 18 cm 

38 Tilia cordata 98 10 – 15 X STU 16 – 18 cm 

39 Tilia cordata 143 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

40 Tilia cordata 86 10 – 15 X STU 16 – 18 cm 

41 Tilia cordata 62 10 – 15 Stark beschädigte 
Borke 

STU 16 – 18 cm 

42 Tilia cordata 58 5 – 10 - STU 16 – 18 cm 

43 Tilia cordata 183 20 X 

44 Tilia cordata 150 15 – 20 X 

45 Tilia cordata 93 20 X STU 16 – 18 cm 

46 Tilia cordata 44 15 – 20 - STU 16 – 18 cm 

47 Platanus acerfolia 225 20 X STU 20 – 25 cm 

48 Tilia cordata 67 15 - STU 16 – 18 cm 

49 Tilia cordata 105 15 X STU 18 – 20 cm 

50 Platanus acerfolia 240 20 X 

51 Platanus acerfolia 246 20 X 

52 Tilia cordata 41 8 - STU 16 – 18 cm 

53 Tilia cordata 37 6 - STU 16 – 18 cm 

54 – 
57 

Tilia cordata 40 – 45 6 - 

58 Tilia cordata 115 15 X STU 18 – 20 cm 

59 Tilia cordata 111 15 X STU 18 – 20 cm 

60 Tilia cordata 40/36/34 6,8 X STU 16 – 18 cm 

61 Schon gefällt 

62 Tilia cordata 77 10 - 

63 Tilia cordata 83 10 X 

64 Tilia cordata 105 10 – 15 X STU 18 – 20 cm 

65 Tilia cordata 83 10 – 15 X STU 16 – 18 cm 

66 Tilia cordata 31 6 - STU 16 – 18 cm 

67 Tilia cordata 115 10 – 15 X STU 18 – 20 cm 

68 Tilia cordata 130 15 X STU 18 – 20 cm 

69 Tilia cordata 86 10 – 15 X STU 16 – 18 cm 

70 Tilia cordata 48 6 - STU 16 – 18 cm 

71 Tilia cordata 91 15 X STU 16 – 18 cm 

72 Tilia cordata 116 15 X 
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Baum 
Nr. 

Artname 
Stamm-

umfang [cm] 
Baum-

höhe [m] 

Nach 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 
geschützt 

Qualität des 
Ersatzbaumes gem. 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 

73 Tilia cordata 103 15 X STU 18 – 20 cm 

74 Tilia cordata 87 15 X 

75 Tilia cordata 69/84 15 X STU 16 – 18 cm 

76 Tilia cordata 80/79 15 X STU 16 – 18 cm 

77 Tilia cordata 97 15 X STU 16 – 18 cm 

78 Tilia cordata 87 15 X 

79 Tilia cordata 82 15 X STU 16 – 18 cm 

80 Tilia cordata 97 15 X STU 16 – 18 cm 

81 Tilia cordata 97 15 X STU 16 – 18 cm 

82 Tilia cordata 102 15 X STU 18 – 20 cm 

83 Platanus acerfolia 286 20 X 

84 Platanus acerfolia 299 20 X 

85 Tilia cordata 113 15 X STU 18 – 20 cm 

86 – 
88 

Tilia cordata 84/90/87 15 X 

89 Tilia cordata 121 15 X STU 18 – 20 cm 

90 Platanus acerfolia 289 20 X 

91 Platanus acerfolia 260 20 X 

92 Tilia cordata 103 15 X STU 18 – 20 cm 

93 Tilia cordata 108 15 X STU 18 – 20 cm 

94 Tilia cordata 62/51 10 X STU 16 – 18 cm 

95 Tilia cordata 115 15 X STU 18 – 20 cm 

96 Tilia cordata 141 15 X STU 18 – 20 cm 

97 Tilia cordata 104 15 X STU 18 – 20 cm 

98 Tilia cordata 62/66/59/54 15 X STU 16 – 18 cm 

99 - 
101 

Tilia cordata 101/95/96 15 X 

102 Platanus acerfolia 305 20 X 

103 Platanus acerfolia 340 20 X 

104 Platanus acerfolia 241 20 X 

105 Platanus acerfolia 287 20 X 

106 Platanus acerfolia 308 20 X 

107 Platanus acerfolia 284 20 X 

108 Tilia cordata 91 15 X STU 16 – 18 cm 

109 Tilia cordata 119 15 X STU 18 – 20 cm 

110 Tilia cordata 122 15 X STU 18 – 20 cm 

111 Tilia cordata 43 15 - STU 16 – 18 cm 

112 Tilia cordata 144 15 X STU 18 – 20 cm 

113 Tilia cordata 92 15 X STU 16 – 18 cm 

114 Tilia cordata 123 15 X STU 18 – 20 cm 
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Baum 
Nr. 

Artname 
Stamm-

umfang [cm] 
Baum-

höhe [m] 

Nach 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 
geschützt 

Qualität des 
Ersatzbaumes gem. 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 

115 Tilia cordata 126 15 X STU 18 – 20 cm 

116-
118 

Tilia cordata 129/118/112 15 X 

119 Tilia cordata 41 10 - 

120 Tilia cordata 102 15 X 

121 Tilia cordata 97 15 X 

122 Tilia cordata 159 15 X STU 20 – 25 cm 

123 Tilia cordata 120 10 – 15 X STU 18 – 20 cm 

124 Platanus acerfolia 352 20 X 

125 Platanus acerfolia 298 20 X 

126 Platanus acerfolia 333 20 X 

127 Platanus acerfolia 295 20 X 

128 Platanus acerfolia 274 20 X 

129 Platanus acerfolia 315 20 X 

130 Platanus acerfolia 297 20 X 

131 Platanus acerfolia 285 15 – 20 X 

132 Fraxinus excelsior  73/51/77/78 15 – 20 X 

133 Fraxinus excelsior 85 20 X 

134 Platanus acerfolia 275 20 X 

135 Fraxinus excelsior 106/134/75/123 15 - 20 X 

136 Fraxinus excelsior 109 20 X 

137 Fraxinus excelsior 106 20 X 

138 Tilia cordata 117 15 – 20 X STU 18 – 20 cm 

139 Tilia cordata 71 10 - 

140 Acer spec. 146/64 15 X STU 18 – 20 cm 

141 Tilia cordata 115 15 X STU 18 – 20 cm 

141a Tilia cordata 120 15 X STU 18 – 20 cm 

142 Tilia cordata 141 15 X STU 18 – 20 cm 

143 Tilia cordata 96 15 X STU 16 – 18 cm 

144 Tilia cordata 143/143 15 X STU 18 – 20 cm 

145 Ailanthus altissima 192 15 – 20 X 

145a Carpinus betulus 137 15 X 

146-
147 

Nicht relevant 

148 Tilia cordata 132 10 – 15 X 

149 Carpinus betulus 110 10 X 

150 Carpinus betulus 99 10 X 

151 Tilia cordata 158 15 X 

152 Tilia cordata 132 15 X 
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Baum 
Nr. 

Artname 
Stamm-

umfang [cm] 
Baum-

höhe [m] 

Nach 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 
geschützt 

Qualität des 
Ersatzbaumes gem. 
Baumschutzsatzung 

Stadt Essen 

153 Acer 
pseudoplatanoides 
„fastingiata“ 

71/95 10 X 

154 Acer 
pseudoplatanoides 
„fastingiata“ 

68 10 - 

155 Tilia cordata 182 20 X 

156 Tilia cordata 103 15 X 

157 Schon gefällt 

158 Tilia cordata 98 10 – 15 X STU 16 – 18 cm 

159 Tilia cordata 98 10 – 15 X 

160 Tilia cordata 132 10 – 15 X STU 18 – 20 cm 

161 Tilia cordata 127 10 – 15 X STU 18 – 20 cm 

162 Tilia cordata 104 10 – 15 X 

163 Tilia cordata Ø45 15 X 

164 Tilia cordata Ø40 15 X 

165 Tilia cordata Ø30 15 X 

166 Tilia cordata 211 15 X 

167 Tilia cordata 157 15 – 20 X 

168 Tilia cordata 150 15 – 20 X 

169 Ulmus minor 203 15 – 20 X 

170 Fraxinus excelsior Ø45 – 50 15 – 20 X 

171 Fraxinus excelsior Ø25 8 - 

172 Platanus acerfolia Ø26 6 X 

173 Platanus acerfolia 110 20 X 

174 Platanus acerfolia 100 20 X STU 18 – 20 cm 

175 Tilia cordata 96 15 X STU 16 – 18 cm 

176 Crataegus 
monogyna 

Ø30 8 X 

177 Tilia cordata 78 15 - 

178 Quercus robur Ø45/55/60/45 20 X STU 16 – 18 cm 


